
Inhalt

Gesetze / Verordnungen / Andere Normen
Zweites Kirchengesetz zur Änderung des

Kirchenbeamtengesetzes der Ev. Kirche
in Deutschland........................................ 26

Staatliche Anerkennung des Kirchensteuerhebe-
satzes für das Steuerjahr 2010................... 28

Satzungen
Satzung für den Verbund der Tageseinrichtun-

gen für Kinder des Evangelischen Kirchen-
kreises Arnsberg..................................... 28

Satzung für die Kinder- und Jugendarbeit im Ev.
Kirchenkreis Hamm................................. 31

Satzung der Nicolai Stiftung, kirchliche Stiftung
für die Evangelische Kirchengemeinde
Halver................................................... 34

Satzung Diakonie Ruhr-Hellweg e. V. ............. 36

Urkunden
Vereinigung der Ev. Kirchengemeinde Raum-

land und der Ev. Kirchengemeinde Weiden-
hausen................................................... 42

Pfarramtliche Verbindung der Ev. Kirchen-
gemeinde Altenbochum-Laer und der Ev.
Kirchengemeinde Harpen......................... 43

Aufhebung der 5. Pfarrstelle der Ev. Elias-
Kirchengemeinde Dortmund..................... 43

Aufhebung der 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Haspe.......................... 43

Aufhebung der 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth.
St.-Stephans-Kirchengemeinde Vlotho....... 43

Bestimmung des Stellenumfanges der 1. Kreis-
pfarrstelle des Kirchenkreises Schwelm. . . . . 43

Bestimmung des Stellenumfanges der 2. Pfarr-
stelle der Ev. Kirchengemeinde Raumland.. 44

Bekanntmachungen
Nachwahlen betreffend die Spruchkammer II

(reformiert) der Evangelischen Kirche von
Westfalen in Lehrbeanstandungsverfahren. . 44

Heizkosten für Dienstwohnungen mit Sammel-
heizung aus dienstlichen Versorgungs-
leitungen................................................ 44

Wechsel von Aufsichtsratmitgliedern der Auf-
baugemeinschaft Espelkamp..................... 45

Personalnachrichten
Ordinationen........................................... 45
Berufungen............................................ 45
Fortsetzung des Dienstes.......................... 45
Todesfälle.............................................. 45
Kirchenmusikalische Prüfungen................ 46

Stellenangebote
Pfarrstellen................................................... 46
Pfarrstellen der EKD..................................... 46

Rezensionen
GDD e. V.: „Datenschutzgerechte Daten-

trägerentsorgung nach dem Stand der
Technik“
Rezensent: Reinhold Huget................. 47

Paul Bernhard Rothen: „Das Pfarramt. Ein
gefährdeter Pfeiler der europäischen
Kultur“
Rezensentin: Petra Wallmann............. 47

Lamya Kaddor, Rabeya Müller, Harry
Harun Behr (Hrsg.): „Saphir 5/6.
Lehrerkommentar zum Religionsbuch
für junge Musliminnen und Muslime“
Rezensent: Christian Fabritz............... 49

Nr. 2 Bielefeld, 27. Februar 2010

 



Gesetze / Verordnungen /
Andere Normen

Zweites Kirchengesetz
zur Änderung

des Kirchenbeamtengesetzes
der Ev. Kirche in Deutschland

Landeskirchenamt Bielefeld, 14.01.2010
Az.: 300.211
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat auf Grund von Artikel 10 Absatz 1 und Absatz 2
Buchstabe a und des Artikels 10a Absatz 1 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland das
folgende Kirchengesetz beschlossen. Das Kirchen-
beamtengesetz der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (KBG.EKD) vom 10. November 2005 (ABl.
EKD S. 551, KABl. EKvW 2006 S. 271) gilt in der
Evangelischen Kirche von Westfalen in der jeweils
geltenden Fassung nach Maßgabe der ergänzenden
Bestimmungen des Ausführungsgesetzes zum Kir-
chenbeamtengesetz (AGKBG.EKD).

Zweites Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchenbeamtengesetzes
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Vom 28. Oktober 2009
(ABl. EKD 2009 S. 347)

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund
des Artikels 10 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a
und des Artikels 10a Absatz 1 der Grundordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende
Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchenbeamtengesetzes

der Evangelischen Kirche in Deutschland
Das Kirchenbeamtengesetz der Evangelischen Kirche
in Deutschland vom 10. November 2005 (ABl. EKD
S. 551), geändert durch Kirchengesetz vom 8. No-
vember 2006 (ABl. EKD S. 515), wird wie folgt ge-
ändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 67

wie folgt gefasst:
„§ 67 Ruhestand auf Antrag“.

2. In § 35 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„Krankheits- und Pflegefällen“ durch die Wörter
„Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen“ ersetzt.

3. In § 50 Absatz 2 wird das Wort „zwölf“ durch das
Wort „fünfzehn“ ersetzt.

4. § 51 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird Ziffer 2 wie folgt gefasst:

„2. für einen Zeitraum, der sich bis
zum Beginn des Ruhestandes er-
strecken muss,“

bb) In Satz 2 wird das Wort „zwölf“ durch
das Wort „fünfzehn“ ersetzt.

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Alters-
teildienst“ die Wörter „und über eine Sab-
batzeit“ eingefügt.

5. In § 57 Absatz 1 werden nach dem Wort „Ein-
willigung“ die Wörter „ganz oder teilweise“ ein-
gefügt.

6. In § 65 Nummer 2 werden nach dem Wort „Ver-
setzung“ die Wörter „oder dem Eintritt“ einge-
fügt.

7. § 66 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te auf Lebenszeit oder auf Zeit treten mit
dem Ende des Monats in den Ruhestand, in
dem sie die Regelaltersgrenze erreichen. Sie
erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollen-
dung des 67. Lebensjahres. Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamte im Schul- und
Hochschuldienst treten mit Ablauf des
Schulhalbjahres oder des Semesters in den
Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze
erreichen.“

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2
bis 4 eingefügt:
„(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te auf Lebenszeit oder auf Zeit, die vor
dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen
die Regelaltersgrenze mit Vollendung des
65. Lebensjahres. Für Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf
Zeit, die nach dem 31. Dezember 1946 ge-
boren sind, wird die Regelaltersgrenze wie
folgt angehoben:

Geburts-
jahr

Anhebung
um Monate

Altersgrenze
Jahr Monat

1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10

26   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 2 vom 27. Februar 2010



(3) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können je für ihren Be-
reich durch Kirchengesetz eine abweichen-
de Regelaltersgrenze festsetzen.
(4) Besteht neben einem Kirchenbeamten-
verhältnis auf Zeit ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis bei einem anderen Dienst-
herrn fort, so treten Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte bei dem freistellenden
Dienstherrn nach Maßgabe des bei ihm gel-
tenden Rechts in den Ruhestand.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5 und
wird wie folgt gefasst:
„(5) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt,
kann die oberste Dienstbehörde den Eintritt
in den Ruhestand mit Zustimmung der Kir-
chenbeamtin oder des Kirchenbeamten um
jeweils längstens ein Jahr bis zu insgesamt
drei Jahren hinausschieben; bei Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten im Schul-
und Hochschuldienst geschieht dies unter
Berücksichtigung des Ablaufs des Schul-
halbjahres oder des Semesters.“

8. § 67 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 67
Ruhestand auf Antrag“

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 Ziffer 2 wird die Angabe „60“

durch die Angabe „62“ ersetzt.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Ab-
satz 2 eingefügt:
„(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te auf Lebenszeit oder auf Zeit, die schwer-
behindert im Sinne des staatlichen Schwer-
behindertenrechts sind und vor dem 1. Janu-
ar 1952 geboren sind, können auf ihren An-
trag in den Ruhestand versetzt werden, wenn
sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf
Lebenszeit oder auf Zeit, die schwerbehin-
dert im Sinne des staatlichen Schwerbehin-
dertenrechts sind und nach dem 31. Dezem-
ber 1951 geboren sind, wird die Altersgren-
ze wie folgt angehoben:

Geburtsjahr
Geburts-

monat

Anhebung
um Monate

Altersgrenze
Jahr Monat

1952
Januar 1 60 1
Februar 2 60 2
März 3 60 3
April 4 60 4
Mai 5 60 5

Juni–Dezember 6 60 6
1953 7 60 7
1954 8 60 8

Geburtsjahr
Geburts-

monat

Anhebung
um Monate

Altersgrenze
Jahr Monat

1955 9 60 9
1956 10 60 10
1957 11 60 11
1958 12 61 0
1959 14 61 2
1960 16 61 4
1961 18 61 6
1962 20 61 8
1963 22 61 10 “

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und
wird wie folgt geändert:
Die Angabe „Absatz 1“ wird durch den
Wortlaut „den Absätzen 1 und 2“ ersetzt.

9. § 73 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „des 60. Le-

bensjahres“ durch die Wörter „der Alters-
grenze nach § 67 Absätze 1 und 2“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te, die sich seit fünf Jahren im Ruhestand
befinden und die die Regelaltersgrenze in-
nerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren er-
reichen werden, können nur mit ihrer Zu-
stimmung erneut in den Dienst berufen wer-
den.“

10. § 81 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf
Zeit sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie nach
Ablauf ihrer Amtszeit nicht für eine weitere
Amtszeit berufen werden und wenn das bisherige
Kirchenbeamtenverhältnis nicht in ein solches
anderer Art umgewandelt wird. Sie sind auch ent-
lassen, wenn sie in einem neben dem Kirchen-
beamtenverhältnis auf Zeit fortbestehenden öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bei einem
anderen Dienstherrn in den Ruhestand treten oder
in den Ruhestand versetzt werden.“

11. In § 82 Absatz 1 werden die Wörter „die Alters-
grenze nach § 66 Absatz 1“ durch die Wörter „die
Regelaltersgrenze“ ersetzt.

12. In § 93 Absatz 2 werden nach dem Wort „Be-
reich“ die Wörter „die Rechtsstellung der Dienst-
herren im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 in eigener
Weise regeln und insbesondere“ eingefügt.

Artikel 2
Bekanntmachungserlaubnis

Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland kann den Wortlaut des Kirchenbeamten-
gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland in
der vom 1. Januar 2010 an geltenden Fassung im
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland
bekannt machen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.
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Ulm, 29. Oktober 2009
Die Präses der Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland
Katrin Göring-Eckardt

Staatliche Anerkennung
des Kirchensteuerhebesatzes

für das Steuerjahr 2010

Landeskirchenamt Bielefeld, 20.01.2010
Az.: 951.013
Das Kirchengesetz über den Kirchensteuerhebesatz
(Kirchensteuerbeschluss – KiStB) vom 12. November
2009 (KABl. 2009 S. 324) haben anerkannt:
1. die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen am 11. Januar 2010
– Az.: II B 3;

2. das Niedersächsische Kultusministerium im Ein-
vernehmen mit dem Niedersächsischen Finanzmi-
nisterium für Gebietsteile von Kirchengemeinden
der Evangelischen Kirche von Westfalen, die im
Land Niedersachsen liegen, am 22. Dezember
2009 – Az.: 24.1-54063/2;

3. das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Ju-
gend und Kultur im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz für
Gebietsteile von Kirchengemeinden der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen, die im Land Rhein-
land-Pfalz liegen, am 10. Dezember 2009 –
Az.: 972 54 202/51.

Satzungen

Satzung
für den Verbund der

Tageseinrichtungen für Kinder
des Evangelischen Kirchenkreises

Arnsberg

Die Kreissynode hat für die Arbeit der Tageseinrich-
tungen für Kinder in der Trägerschaft des Evangeli-
schen Kirchenkreises Arnsberg gemäß Artikel 104
Absatz 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kir-
che von Westfalen (EKvW) folgende Satzung be-
schlossen:

Präambel
Die Bibel sieht in Kindern eine Gabe Gottes
(Ps 127, 3). Im Alten Testament werden sie als Aus-
druck des göttlichen Segens verstanden. Für Jesus
werden sie gegenüber den Erwachsenen zum Beispiel

für das Verhältnis zur Gottesherrschaft. Es geht da-
rum, die Gottesherrschaft anzunehmen „wie ein Kind“
(Mk 10, 15), d. h., mit leeren, offenen Händen sich
vertrauensvoll Gott zuzuwenden. Gerade den Kindern
soll die besondere Liebe und Aufmerksamkeit der Ge-
meinde gelten. In der Kindertaufe findet diese Zuwen-
dung ihren besonderen Ausdruck. Sind den Erwach-
senen die Kinder als eine Gabe Gottes anvertraut, so
erwächst daraus für sie eine besondere Verantwortung
Gott gegenüber. Sie sind Begleiter der Kinder, ermu-
tigen und unterstützen sie, fördern ihre Entwicklung
und stärken ihre soziale Kompetenz. Sie stehen ihnen
bei und helfen ihnen zu einem erfüllten und auch
selbstständigen Leben. Grundlage und Voraussetzung
aller christlichen Pädagogik ist das Wissen darum,
dass jedes Kind von Gott unbedingt angenommen ist
und es für ihn eine einzigartige Würde hat. Der Kirche
kommt somit ein eindeutiger Auftrag zu. Ihre Aufgabe
ist es, Kindern zu vermitteln, dass sie immer schon von
Gott geliebte und angenommene Menschen sind. In
der Verkündigung wird deshalb von der sich jedem
und jeder zuwendenden Liebe Gottes erzählt. Die Kin-
der sind hineingenommen in die Geschichte Gottes mit
seinem Volk und seiner Kirche.
Ergänzend zu den Eltern und Paten nehmen die Ta-
geseinrichtungen der evangelischen Kirchengemein-
den des Kirchenkreises Arnsberg diesen christlichen
Erziehungsauftrag wahr. Um flexibel auf Verände-
rungen und auf neue Anforderungen reagieren zu
können, gründet der Kirchenkreis Arnsberg einen Ver-
bund der Evangelischen Tageseinrichtungen für Kin-
der als besondere Einrichtung des Kirchenkreises. Da-
mit wird den Kirchengemeinden angeboten, die Trä-
gerschaft ihrer Kindertageseinrichtungen auf den Kir-
chenkreis zu übertragen, der die Trägerschaft dann
durch den mit dieser Satzung gegründeten Verbund
wahrnimmt.

§ 1
Grundsätze

(1)  Die Arbeit der Evangelischen Tageseinrichtungen
ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit der Kirchen-
gemeinden im Kirchenkreis.
(2)  Die Evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder
ergänzen und unterstützen mit ihrer Arbeit die Eltern
bei der Bildung, Erziehung und Betreuung ihrer Kin-
der. Im Rahmen ihres evangelischen und sozialpäda-
gogischen Auftrags dienen sie der Entwicklung der
Persönlichkeit, der Gemeinschaftsfähigkeit und der
Fähigkeit der Kinder im Umgang mit der Umwelt. Sie
helfen Kindern und Eltern, christlichen Glauben ge-
meinsam zu leben und das Versprechen der Taufe ein-
zulösen, und sind damit eine wichtige Größe im Ge-
meindeaufbau.
(3)  Die grundlegenden Ziele werden vom Träger der
Einrichtungen gemäß der Richtlinie für Tageseinrich-
tungen für Kinder in der EKvW (TfK-RL) vom
27. November 2008 (KABl. 2008 S. 336 f.) festgelegt.
(4)  Im Übrigen ergibt sich der Auftrag aus dem Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und dessen
Ausführungsbestimmungen sowie dem Gesetz zur
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frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz – KiBiz) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

§ 2
Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder

(1)  Der Evangelische Kirchenkreis Arnsberg bildet
durch Beschluss der Kreissynode einen kreiskirchli-
chen Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder des
Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg.
(2)  Die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises
Arnsberg können die Übertragung ihrer Trägerschaft
für die jeweilige Einrichtung nach einem entsprechen-
den Presbyteriumsbeschluss an den Verbund des
Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg im Rahmen
dieser Satzung beantragen. Über die Annahme des
Antrags entscheidet der Kreissynodalvorstand durch
Beschluss. Einzelheiten werden im Personalübernah-
mevertrag sowie im Betriebsträgervertrag für die je-
weilige Einrichtung geregelt.
(3)  Unbeschadet der Zuständigkeit der Kreissynode
und des Kreissynodalvorstandes werden für die Lei-
tung des Aufgabenbereiches Tageseinrichtungen für
Kinder folgende Organe gebildet:
a) Leitungsausschuss,
b) Geschäftsführung.

§ 3
Aufgaben des Verbundes

(1)  Dem Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder
des Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg werden
von den beteiligten Kirchengemeinden die folgenden
Aufgaben übertragen:
a) Trägerschaft der evangelischen Tageseinrichtun-

gen für Kinder,
b) Durchführung der Verwaltungsgeschäfte, die im

Zusammenhang mit der Trägerschaft stehen,
c) Unterhaltung der Gebäude oder Gebäudeteile, in

denen sich die Tageseinrichtungen für Kinder be-
finden.

(2)  Der Verbund der Tageseinrichtungen des Evan-
gelischen Kirchenkreises legt Eckdaten für die Erstel-
lung von Konzeptionen fest. Auf dieser Grundlage er-
stellt die Leitung der Tageseinrichtung unter Mitwir-
kung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie eines Mitglieds aus dem zuständigen
Presbyterium eine auf die Einrichtung abgestimmte
pädagogische Konzeption. Die Leitung ist für die
Durchführung, die regelmäßige Überprüfung und für
die Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der
vom Vorstand festgelegten aktuellen Eckdaten ver-
antwortlich.

§ 4
Aufgaben und Zuständigkeit der Kreissynode

(1)  Die Kreissynode entscheidet insbesondere über:
a) Änderung und Aufhebung der Satzung,
b) die Bereitstellung finanzieller Mittel im Rahmen

der Finanzsatzung des Kirchenkreises,

c) den Haushalts- und Stellenplan,
d) die Entgegennahme des schriftlichen Jahresbe-

richtes,
e) die Entlastung der Geschäftsführung aufgrund

des Berichtes des Rechnungsprüfungsausschus-
ses.

(2)  Die Kreissynode und in ihrem Auftrag der Kreis-
synodalvorstand führen die allgemeine Rechts- und
Finanzaufsicht über den Verbund.

§ 5
Aufgaben und Zuständigkeit
des Kreissynodalvorstandes

Der Kreissynodalvorstand entscheidet insbesondere:
a) über die Feststellung des Jahresabschlusses und

Weiterleitung über den Rechnungsprüfungsaus-
schuss an die Kreissynode,

b) über die Genehmigung von Maßnahmen (Kos-
tendeckungspläne) und Aufnahme von Darlehn,

c) bei Streitigkeiten zwischen den Organen des Trä-
gerverbundes und den Kirchengemeinden. Er
entscheidet nach Anhörung endgültig.

§ 6
Zusammensetzung des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss setzt sich wie folgt zusam-
men:
1. ein vom Kreissynodalvorstand zu benennendes

Mitglied,
2. je ein Mitglied des Presbyteriums der Kirchenge-

meinden, die ihre Tageseinrichtung für Kinder an
den Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder
des Kirchenkreises Arnsberg übertragen hat.
Bei Abstimmungen richtet sich die Anzahl der
Stimmen nach der Anzahl der übertragenen Ein-
richtungen.

(2)  Mit der Benennung des regulären Mitglieds im
Leitungsausschuss benennen der Kreissynodalvor-
stand sowie die jeweiligen Presbyterien jeweils ein
stellvertretendes Mitglied.
(3)  Scheidet ein Mitglied aus dem Leitungsausschuss
während einer Amtsperiode aus, so entsendet das Pres-
byterium für den Rest der Amtszeit ein Ersatzmitglied.
(4)  Dem Leitungsausschuss gehören mit beratender
Stimme an:
a) die Fachberatung des Kirchenkreises,
b) die Geschäftsführung.
(5)  Die Superintendentin oder der Superintendent
kann jederzeit an den Verhandlungen des Leitungs-
ausschusses teilnehmen.
(6)  Die Amtszeit des Leitungsausschusses beträgt vier
Jahre und richtet sich nach der Wahlperiode der Kreis-
synode.
(7)  Für Einladungen, Verhandlungen und Beschluss-
fassungen des Leitungsausschusses gelten die Bestim-
mungen der Kirchenordnung für den Kreissynodal-
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vorstand sinngemäß. Über die Sitzungen sind Nieder-
schriften zu fertigen.

§ 7
Aufgaben des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss sorgt unbeschadet der Zu-
ständigkeit der Kreissynode und des Kreissynodalvor-
standes dafür, dass die Arbeit der Tageseinrichtungen
für Kinder entsprechend ihrem Auftrag durchgeführt
wird.
(2)  Ihm obliegt insbesondere:
a) Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder des

stellvertretenden Vorsitzenden aus den stimmbe-
rechtigten Mitgliedern des Leitungsausschusses.
Die oder der Vorsitzende und die oder der stell-
vertretende Vorsitzende dürfen nicht der gleichen
Kirchengemeinde angehören und müssen regu-
läres Mitglied des Leitungsausschusses sein,

b) die ordnungsgemäße Verwaltung und Haushalts-
führung im Rahmen des genehmigten Haushalts-
und Stellenplanes, einschließlich der Budgetver-
antwortung,

c) Festlegung von Grundsätzen der Konzeptions-
entwicklung und zur Qualitätssicherung der dem
Verbund übertragenen Tageseinrichtungen für
Kinder,

d) Errichtung, Veränderung oder Schließung von
Gruppen und Einrichtungen. Bei der Erweiterung
um eine oder mehrere Gruppen, die zu einer fi-
nanziellen Mehrbelastung im Trägeranteil führt,
muss die Zustimmung zur Maßnahme beim je-
weiligen Presbyterium eingeholt werden,

e) Erlass von Richtlinien für die Personalbewirt-
schaftung,

f) Anträge an die Kreissynode,
g) Vorlage des Jahresberichtes und der Jahresrech-

nung zur Feststellung an den Kreissynodalvor-
stand.

(3)  Der Leitungsausschuss kann zur Erfüllung be-
stimmter Aufgaben Arbeitskreise und Projektgruppen
berufen.

§ 8
Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung wird durch einen hauptamt-
lichen Mitarbeitenden wahrgenommen. Diese oder
dieser ist Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Verwal-
tung des Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg. Der
Kreissynodalvorstand beruft die Geschäftsführung
nach Anhörung des Leitungsausschusses.
(2)  Die Fachberatung berät die Geschäftsführung.

§ 9
Aufgaben der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung obliegen die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung. Ihr sind alle Aufgaben übertra-
gen, die durch diese Satzung nicht der Kreissynode,
dem Kreissynodalvorstand oder dem Leitungsaus-
schuss vorbehalten sind. Näheres wird in der Dienst-

anweisung geregelt. Dienstvorgesetzter der Ge-
schäftsführung ist die Superintendentin oder der Su-
perintendent.

§ 10
Mitwirkung der Presbyterien

(1)  Die Tageseinrichtungen für Kinder und das Pres-
byterium der jeweils zugehörigen Kirchengemeinde
arbeiten intensiv und kontinuierlich zusammen, ins-
besondere durch
a) regelmäßige religions- und gemeindepädagogi-

sche Arbeit der zuständigen Gemeindepfarrerin
oder des zuständigen Gemeindepfarrers in der
Tageseinrichtung,

b) Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung ge-
meinsamer Gottesdienste,

c) Gestaltung, Teilnahme und Mithilfe bei Gemein-
defesten, Mitarbeiterausflügen und ähnlichen
Veranstaltungen,

d) Kontakte mit gemeindlichen Gruppen, z. B. Frau-
enarbeit, Altenarbeit, Mutter-Kind-Gruppen,

e) Mitwirkung im Leitungsausschuss nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 2,

f) Einladung in die Elternversammlungen und
Dienstbesprechungen,

g) kontinuierliche Weiterentwicklung der jeweili-
gen Konzeption der Einrichtung nach § 3 Ab-
satz 2.

(2)  Das Presbyterium der Kirchengemeinde, in dessen
Zugehörigkeitsbereich sich eine von dieser an den
Kirchenkreis übertragene Kindertagesstätte befindet,
schlägt die Personen vor, die als Trägervertreter bzw.
stellvertretender Trägervertreter in den gemäß KiBiz
grundsätzlich zu bildenden Rat der jeweiligen Tages-
einrichtung entsandt werden sollen. Der Leitungsaus-
schuss entsendet die vorgeschlagenen Personen als
Trägervertreter in den jeweiligen Rat der Tagesein-
richtung.
(3)  Über die Einstellung, Umsetzung oder Kündigung
von weiterem pädagogischen Personal werden die je-
weiligen Presbyterien durch die Geschäftsführung in-
formiert.
(4)  Die Geschäftsführung informiert das zuständige
Presbyterium über aktuelle Ereignisse, die den jewei-
ligen Kindergarten betreffen.
(5)  Das Presbyterium kann verlangen, dass Angele-
genheiten des betreffenden Kindergartens im Lei-
tungsausschuss verhandelt werden. In diesem Falle
können zwei Mitglieder des Presbyteriums und die
Kindergartenleitung an den Verhandlungen des Lei-
tungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen.
(6)  Der Leitungsausschuss lädt die in die Räte der Ta-
geseinrichtungen für Kinder nach Absatz 2 entsandten
Trägervertreterinnen und Trägervertreter mindestens
einmal jährlich zu seiner Beratung und zum Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch ein.
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§ 11
Fachberatung

(1)  Die Fachberatung ist mit beratender Stimme Mit-
glied im Leitungsausschuss. Sie wird bei pädagogi-
schen Entscheidungsfindungen sowohl vom Leitungs-
ausschuss als auch von der Geschäftsführung gehört.
(2)  Die Fachberatung ist verantwortlich für die Fach-
konferenz der Leiterinnen und Leiter.

§ 12
Fachkonferenz der Leiterinnen und Leiter

(1)  Die Fachberatung lädt regelmäßig zur Fachkon-
ferenz der Leiterinnen und Leiter ein. Sie leitet die
Fachkonferenz.
(2)  Die Fachkonferenz sammelt, analysiert und be-
wertet Informationen über fachliche, politische und
kirchliche Entwicklungen. In der Fachkonferenz er-
folgt die kollegiale Beratung.

§ 13
Finanzierung der Betriebskosten

Die Finanzierung des Trägeranteils der Betriebskosten
der Einrichtungen wird in der Finanzausgleichs-
satzung des Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg
in der jeweils gültigen Fassung geregelt.

§ 14
Betriebsführung

(1)  Die Mitarbeitenden in den evangelischen Tages-
einrichtungen für Kinder, die bei ihrer jeweiligen Kir-
chengemeinde angestellt sind und deren Einrichtung
dem Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder
übertragen ist, werden durch eine Personalüberleitung
in den Dienst des Evangelischen Kirchenkreises Arns-
berg übernommen.
(2)  Der Finanzbedarf wird nach dem vom Leitungs-
ausschuss beschlossenen Haushaltsplan wie folgt auf-
gebracht:
1. Betriebskostenzuschüsse des Landes,
2. Betriebskostenzuschüsse der Kommunen,
3. Sonstige vertragliche Leistungen der Kommunen,
4. Zuweisungen des Kirchenkreises im Rahmen der

Finanzsatzung,
5. Zuweisungen der Kirchengemeinden zu den Be-

triebskosten,
6. Sonstige zweckgebundene Einnahmen wie Zu-

schüsse, Spenden und freiwillige Beiträge.
(3)  Für die Nutzung der Gebäude bzw. Gebäudeteile
wird jeweils ein Betriebsträgervertrag geschlossen.

§ 15
Kündigung

Die Mitgliedschaft in dem Kindergartenverbund kann
vom jeweiligen Presbyterium mit siebenmonatiger
Frist zum Ende eines Kindergartenjahres (31. Juli) ge-
kündigt werden. Die Rückübertragung erfolgt auf
Grundlage eines neuen Vertrages zum Betriebsüber-
gang.

§ 16
Veröffentlichung, Inkrafttreten

Die Satzung tritt nach Genehmigung durch das Lan-
deskirchenamt der Evangelischen Kirche von West-
falen und der Veröffentlichung im Kirchlichen Amts-
blatt in Kraft.

Arnsberg, 7. Dezember 2009
Evangelischer Kirchenkreis Arnsberg

Der Kreissynodalvorstand
(L. S.) Hammer Bauer-Jungmann

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des
Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg vom 21. No-
vember 2009

kirchenaufsichtlich genehmigt
gemäß Artikel 104 Absatz 3 Satz 2 der Kirchenord-
nung, mit folgenden Maßgaben:
- im § 7 Absatz 2 wird die doppelte Zählung des

Buchstaben b berichtigt,
- im § 8 Absatz 1 Satz 2 wird die Gleichbehandlung

von Frauen und Männern berücksichtigt, hier lautet
es richtig: „Diese oder dieser ist Mitarbeiterin oder
Mitarbeiter der Verwaltung des Evangelischen
Kirchenkreises Arnsberg.“

Bielefeld, 8. Februar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 271-2100

Satzung
für die Kinder- und Jugendarbeit

im Ev. Kirchenkreis Hamm

I. Präambel
1. Die evangelische Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen im Kirchenkreis dient dem Aufbau der Kir-
che Jesu Christi. Sie bietet Kindern und Jugendli-
chen mit dem Evangelium Lebensperspektive an.
Eine zum Glauben einladende Kirche ist eine kin-
der- und jugendfreundliche Kirche, geprägt durch
Wertschätzung und Akzeptanz.
Kinder und Jugendliche brauchen im Glauben
Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiten.
Der Kirchenkreis und seine Kirchengemeinden tra-
gen Verantwortung für das Leben von Kindern und
Jugendlichen in Kirche und Gesellschaft. Dabei
richten sie sich an alle Kinder und Jugendlichen
und nehmen sie als Geschöpfe Gottes wahr, die von
ihm geliebt werden, so wie sie sind. Sie begleiten
Kinder und Jugendliche im Prozess des Aufwach-
sens und treten dafür ein, dass die heranwachsen-
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den Generationen hoffnungsvoll und zielorientiert
ihr Leben gestalten können. Vor diesem Hinter-
grund machen sich alle Beteiligten auf den Weg,
um mit den Kindern und Jugendlichen angemes-
sene Angebote zu entwickeln und zu ermöglichen.
Die Lebendigkeit evangelischer Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen wird deutlich in Gottes-
diensten, in der Seelsorge, in der Gruppenarbeit, in
der Offenen Arbeit, in der Arbeit an Schulen, in
Seminaren und Tagungen, auf Freizeiten, in Pro-
jekten, in der Jugendkirche und in vielen anderen
Arbeitsformen.
Dazu sind Beziehungen, Orte und Räume anzubie-
ten, um eigene lebensweltorientierte Ausdrucks-
formen für Nachdenken, Handeln und Fragen fin-
den zu können. So können Kinder und Jugendliche
Antworten entdecken und Orientierung erleben.

2. Evangelische Jugendarbeit wird geleistet von
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Sie hat die gute und kompe-
tente Zusammenarbeit aller Beteiligten in Kirchen-
gemeinde und Kirche zur Voraussetzung.

3. Die evangelische Jugendarbeit soll sich in erster
Linie auf der Ebene der Kirchengemeinde bewäh-
ren. Die Kirchengemeinden ihrerseits sind darum
als Erste und grundsätzlich für die Kinder- und Ju-
gendarbeit verantwortlich (vgl. Kirchenordnung).
Entsprechend den Aufgabengebieten gibt es darü-
ber hinaus Angebote vom Kirchenkreis. Dieser ko-
operiert mit Verbänden und Vereinen. Alle Träger
arbeiten auf allen Ebenen zusammen.

II. Aufgaben/Zuständigkeiten
§ 1

Das Jugendreferat
(1)  Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kir-
chenkreis wird gemeinsam verantwortet von den Kir-
chengemeinden, den Regionen, dem Kirchenkreis und
den Verbänden und Vereinen.
Der Kirchenkreis gewährleistet und unterstützt die ge-
nannte Arbeit durch Vorhalten eines Jugendreferates,
das in entsprechende Fachbereiche gegliedert ist.
Das Jugendreferat braucht eine Orts- und Gemeinde-
bindung, um Angebote für Kinder und Jugendliche zu
gestalten und zu begleiten. Dies setzt ein hohes Maß
an Fachlichkeit und Abstimmung voraus.
Die Verantwortung für die gesamte kreiskirchliche
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tragen die Kreis-
synode und der Kreissynodalvorstand.
Sie werden dabei durch den synodalen Kinder- und
Jugendausschuss unterstützt, der die Arbeit program-
matisch entwickelt und koordiniert.
Partner sind u.a. das Schulreferat, die Verwaltung, die
Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis, die
Ganztagsschulen, die Erwachsenenbildung, der
CVJM, die Diakonie Ruhr-Hellweg, die kommunalen
Jugendämter, die katholische Jugendarbeit, das Fried-
rich Wilhelm Stift, die evangelische Landesarbeitsge-
meinschaft Offene Türen NRW, die evangelische Ju-

gendkonferenz Westfalen und das Amt für Jugendar-
beit der EKvW.
(2)  Ausstattung des Jugendreferats
Der Kirchenkreis unterhält zur Ausführung der lau-
fenden Arbeit/Geschäfte eine Geschäftsstelle im
Kreiskirchenamt. Entsprechende Verwaltungskraft
bzw. Verwaltungskräfte und Sachmittel für die Arbeit
werden gemäß dem Stellen- und Haushaltsplan be-
reitgestellt.
Für die Leitung sowie für die genannten Fachbereiche
hält der Kirchenkreis hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor. Der Dienstsitz der hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Ge-
schäftsstelle des Jugendreferats.
(3)  Leitung des Jugendreferats
a) Die Leitung wird berufen durch den Kreissyno-

dalvorstand,
b) der Leitung sind alle Aufgaben übertragen, die

nicht der Kreissynode, dem Kreissynodalvor-
stand oder durch diese Satzung dem synodalen
Kinder- und Jugendausschuss (Leitungsaus-
schuss) vorbehalten sind. Näheres wird in der
Dienstanweisung geregelt. Dienstvorgesetzter
der Leitung ist die Superintendentin oder der Su-
perintendent.

§ 2
Kirchengemeinden

Das Jugendreferat begleitet und unterstützt die Kir-
chengemeinden nach deren spezifischen Vorstellun-
gen und Möglichkeiten dabei, evangelische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen anzubieten und durchzu-
führen.
Diese geschieht in Verantwortung der Kirchenge-
meinden.
Das Jugendreferat stellt einen funktionalen Dienst dar.
Dieser basiert zum einen auf der Ausbildung und der
Qualifikation der hauptamtlich Mitarbeitenden und
zum anderen auf der Qualität und Erfahrung kreis-
kirchlicher Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Diesen funktionalen Dienst können Kirchengemein-
den im Rahmen ihrer Gemeindekonzeption und ent-
sprechend ihren Angeboten in Anspruch nehmen.
Das Presbyterium verantwortet die Jugendarbeit der
Kirchengemeinde. Es ist empfehlenswert, dass die
Kirchengemeinden gemeindliche und/oder regionale
Kinder- und Jugendausschüsse als Fachausschüsse
einrichten (evt. Satzung der Kirchengemeinden), die
alle vier Jahre eine entsprechende Anzahl Gemeinde-
mitglieder mit aktivem Presbyterwahlrecht (Presbyte-
rinnen oder Presbyter und Jugendmitarbeiterinnen
oder Jugendmitarbeiter) in die Jugendkonferenz ent-
senden, von denen eine angemessene Anzahl bei der
Entsendung nicht älter als 27 Jahre ist.
Gibt es keinen Jugendausschuss, ist es Aufgabe des
Presbyteriums, in Absprache mit den örtlichen Mitar-
beitendenkreisen die o. g. Entsendungen auszuspre-
chen.
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§ 3
Jugendkonferenz

(1)  Zusammensetzung
Die Jugendkonferenz des Kirchenkreises setzt sich aus
folgenden stimmberechtigten Mitgliedern zusammen:
a) je zehn Delegierte aus den fünf Regionen des

Kirchenkreises,
b) bis zu fünf Delegierte aus synodalen Bereichen

der Kinder- und Jugendarbeit,
c) einem oder einer hauptamtlichen Mitarbeiter

oder Mitarbeiterin,
Beratende Mitglieder sind:
d) Hauptamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterin-

nen,
e) Regionaljugendpfarrer oder -pfarrerinnen,
f) Beauftragte oder Beauftragter für Konfirman-

denarbeit,
g) Leitung des Jugendreferats.
Die fünf Regionen des Kirchenkreises sind:
I. Hamm, Heessen
II. Ahlen, Sendenhorst
III. Emmaus, Mark, Trinitatis, Westtünnen
IV. Bönen, Herringen, Pelkum, Wiescherhöfen
V. Bockum-Hövel, Werne
Die Jugendkonferenz tagt in der Regel im Frühjahr
und im Herbst. Ihre Amtszeit verläuft analog der
Amtszeit der Kreissynode. Über die Sitzung der Ju-
gendkonferenz wird ein Protokoll angefertigt und in
den synodalen Kinder- und Jugendausschuss gegeben.
Die Jugendkonferenz wählt aus ihrer Mitte einen Vor-
sitz. Die Jugendkonferenz kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben, die der Genehmigung des Kreissyno-
dalvorstandes bedarf.
(2)  Aufgaben
Die Jugendkonferenz berät den synodalen Kinder- und
Jugendausschuss, gibt ihm Anregungen und empfiehlt
Anträge und Beschlussvorlagen.
Die Jugendkonferenz ist ein Ort für:
a) Erfahrungsaustausch von Mitarbeitenden,
b) Ideenbörse und -sammlung,
c) Berichte durch die Leitung und die Mitarbeiten-

den der Fachbereiche des Jugendreferats,
d) Berichte aus Regionen und Arbeitsfeldern,
e) Partizipation von Kirchengemeinden und Ehren-

amtlichen.

Die Jugendkonferenz schlägt dem Nominierungsaus-
schuss des Kirchenkreises die Mitglieder aus ihrer
Mitte für die Entsendung in den synodalen Kinder-
und Jugendausschuss vor (§ 5 Absatz 1 Buchstabe a
dieser Satzung). Die Jugendkonferenz kann Arbeits-
gruppen mit dem Ziel der Arbeitsteilung und Vernet-
zung bilden.

(3)  Vorsitz der Jugendkonferenz
Der Vorsitz der Jugendkonferenz ist verantwortlich
für die inhaltliche Vorbereitung und die Durchführung
der Jugendkonferenz.
Er setzt sich zusammen aus:
a) sechs Delegierten aus der Jugendkonferenz

(davon sollen mindestens vier im Alter von
16–27 Jahren sein),

b) einem oder einer Hauptamtlichen aus dem Fach-
bereich Bildung und Beratung.

§ 4
Arbeitskreis Regionaljugendpfarrerinnen

oder Regionaljugendpfarrer und Beauftragter
oder Beauftragte für Konfirmandenarbeit

(1)  Zusammensetzung
a) Die fünf Regionen des Kirchenkreises schlagen

je eine oder einen Regionaljugendpfarrer oder
Regionaljugendpfarrerin vor.
Der Superintendent oder die Superintendentin
beauftragt,

b) der oder die Beauftragte für Konfirmandenarbeit,
c) der Leiter oder die Leiterin des Jugendreferats.
(2)  Aufgaben
a) Der Arbeitskreis wirkt darauf hin, dass die be-

sonderen Belange der gemeindlichen Jugendar-
beit im Jugendreferat und im synodalen Kinder-
und Jugendausschuss berücksichtigt werden,

b) er ist Ansprechpartner für die übrigen Gemein-
depfarrerinnen und Gemeindepfarrer der Regio-
nen,

c) er hält regelmäßigen Kontakt zur Leitung des Ju-
gendreferats und gibt die nötigen Informationen
zurück in die Regionen,

d) der/die Beauftragte für Konfirmandenarbeit
wirkt darauf hin, dass die besonderen Belange der
Konfirmandenarbeit im Jugendreferat und im
synodalen Kinder- und Jugendausschuss berück-
sichtigt werden,

e) der Arbeitskreis entsendet zwei Delegierte (Pfar-
rer oder Pfarrerinnen) in den synodalen Kinder-
und Jugendausschuss,

f) der Arbeitskreis tagt mindestens zweimal jähr-
lich.

§ 5
Synodaler Kinder- und Jugendausschuss

(Leitungsausschuss)
(1)  Zusammensetzung
Der synodale Kinder- und Jugendausschuss wird von
der Kreissynode für die Dauer ihrer Amtszeit berufen.
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus,
beruft der Kreissynodalvorstand für den Rest der
Amtszeit eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.
Der synodale Kinder- und Jugendausschuss setzt sich
aus folgenden 13 stimmberechtigten Mitgliedern zu-
sammen:
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a) je zwei Vertreterinnen oder Vertreter aus den fünf
Regionen des Kirchenkreises. Dabei soll je Re-
gion eine Person nicht älter als 27 Jahre sein,

b) einer Vertreterin oder einem Vertreter des Schul-
ausschusses (wird jeweils nachberufen),

c) zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Arbeits-
kreises Regionaljugendpfarrerinnen oder Regio-
naljugendpfarrer und Beauftragte oder Beauf-
tragter für Konfirmandenarbeit (wird von dem
AK vorgeschlagen),

d) einer Vertreterin oder einem Vertreter der im Kir-
chenkreis beschäftigten hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeitern (wird von den
Hauptamtlichen vorgeschlagen),

e) der Leitung des Jugendreferats.

Für die unter Absatz 1 Buchstaben a–c Genannten
werden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter be-
nannt.
Die unter Absatz 1 Buchstaben d und e Genannten ge-
hören beratend dem synodalen Kinder- und Jugend-
ausschuss an.
Die Jugendkonferenz macht dem Nominierungsaus-
schuss Vorschläge für ihre zu wählenden Delegierten
und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter.
Der synodale Kinder- und Jugendausschuss wählt die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus Buchstaben
a–c. Zur Wahrnehmung seiner Geschäftsführung kann
sich der synodale Kinder- und Jugendausschuss eine
Geschäftsordnung geben.
Zu den Sitzungen können Sachverständige oder Aus-
kunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegen-
stände hinzugezogen werden.
Die Geschäftsstelle des synodalen Kinder- und Ju-
gendausschusses ist das Jugendreferat.
(2)  Aufgaben
Der synodale Kinder- und Jugendausschuss

a) gibt Impulse in die Jugendarbeit der Kirchenge-
meinden, Regionen und Verbände. Er entwickelt
Leitlinien der Jugendarbeit auf Kirchenkreisebe-
ne (wie z. B. für die Fachbereiche, Offenen Türen
…) und für die Arbeit der Jugendkonferenz,

b) berät die von der Jugendkonferenz entwickelten
Anträge und Beschlussempfehlungen,

c) berät über die inhaltliche Ausrichtung des Ju-
gendreferats,

d) gibt Anregungen für Aktivitäten auf Kirchenge-
meinde- und Kirchenkreisebene,

e) fasst Beschlüsse über den jährlich aufzustellen-
den Haushaltsplanentwurf,

f) fasst Beschlüsse über den jährlich aufzustellen-
den und fortzuschreibenden Stellenplanentwurf,

g) begleitet die Kinder- und Jugendarbeit insbeson-
dere bei Aufnahme und Beendigung von Arbeits-
feldern,

h) fasst Beschlüsse über den Entwurf der Geschäfts-
ordnung der Jugendkonferenz,

i) fasst Beschlüsse über die Vorschläge an den
Kreissynodalvorstand bei Personaleinstellungen
und Kündigungen,

j) wird bei der Erstellung von Dienstanweisungen
und Stellenbeschreibungen angehört,

k) berät das Jugendreferat,
l) berät den Kreissynodalvorstand und die Kreissy-

node in Fragen der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen,

m) berichtet dem Kreissynodalvorstand einmal jähr-
lich über seine Arbeit.

III. Schlussbestimmungen
Die Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung der Jugendarbeit im Kirchen-
kreis Hamm vom 1. Januar 2004 (KABl. 2004 S. 221)
außer Kraft.

Hamm, 4. Dezember 2009
Kirchenkreis Hamm

Der Kreissynodalvorstand
(L. S.) Schuch Gumprich

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des
Kirchenkreises Hamm vom 4. Dezember 2009, Be-
schluss-Nr. 5

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 2. Februar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Deutsch
Az.: 270-3500

Satzung
der Nicolai Stiftung,

kirchliche Stiftung für die
Evangelische Kirchengemeinde Halver

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1)  Die Stiftung trägt den Namen Nicolai Stiftung. Sie
ist eine kirchliche Stiftung für die Evangelische Kir-
chengemeinde Halver.
(2)  Sie ist eine unselbstständige, kirchliche Stiftung
des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Halver.

§ 2
Gemeinnütziger, kirchlicher Zweck

(1)  Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung.
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(2)  Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle
Unterstützung der Arbeit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Halver.
(3)  Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbeson-
dere durch
- die Unterstützung der Kindergartenarbeit,
- die Unterstützung der Jugendarbeit,
- die Sicherstellung der pastoralen und diakonischen

Dienste,
- die Förderung kirchlich-kultureller Angebote,
- die Unterstützung der Unterhaltung der denkmal-

geschützten Kirche und anderer hoheitlicher Ge-
bäude.

(4)  Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(5)  Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Stifterinnen und Stifter und ihre Erben haben kei-
nen Rechtsanspruch auf Zuwendungen aus Mitteln der
Stiftung.

§ 3
Stiftungsvermögen

(1)  Das Stiftungsvermögen beträgt zunächst 5.000 €.
Es wird als Sondervermögen der Kirchengemeinde
verwaltet.
(2)  Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert unge-
schmälert zu erhalten. Dem Stiftungsvermögen wach-
sen nur die Zuwendungen Dritter zu, die dazu be-
stimmt sind.
(3)  Das Stiftungsvermögen kann jederzeit durch Zu-
stiftungen erhöht werden. Die Zustiftungen können in
Form von Bar- und Sachwerten erfolgen; zugestiftete
Sachwerte können auf Beschluss des Stiftungsrates
zum Zwecke der Vermögensumschichtung jederzeit
veräußert werden.

§ 4
Verwendung der Vermögenserträge und

Zuwendungen
(1)  Die Erträge des Stiftungsvermögens und die dem
Vermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen sind
zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden.
(2)  Die Stiftung kann ihre Mittel ganz oder teilweise
einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist,
um ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke
nachhaltig erfüllen zu können.
(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5
Zweckgebundene Zuwendungen

(1)  Der Stiftung können zweckgebundene Zuwen-
dungen gemacht werden. Die Stiftung wird diese Zu-
wendungen zweckentsprechend im Rahmen des Stif-
tungszweckes verwenden.

(2)  Bei Zustiftungen von 5.000 € und mehr kann die
Zustifterin oder der Zustifter ein konkretes satzungs-
konformes Projekt benennen, das aus den Erträgen
dieser Zustiftung gefördert werden soll. Ist diese För-
derung nicht mehr möglich, sind die Erträge für sat-
zungsgemäße Fördermaßnahmen zu verwenden.
(3)  Über die Verwendung unbenannter Zuwendungen
entscheidet der Stiftungsrat, soweit in dieser Satzung
nichts anderes bestimmt ist.

§ 6
Rechtsstellung der Begünstigten

Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf Grund
dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf Leistungen der
Stiftung nicht zu.

§ 7
Stiftungsrat

(1)  Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat.
(2)  Der Stiftungsrat besteht aus sechs Mitgliedern, die
von dem Presbyterium der Kirchengemeinde gewählt
werden. Mindestens ein Mitglied muss, höchstens vier
Mitglieder sollen dem Presbyterium der Kirchenge-
meinde angehören.
(3)  Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden und deren oder des-
sen Stellvertretung.
(4)  Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsrates be-
trägt vier Jahre. Wiederwahl ist möglich. Mitglieder
des Stiftungsrates können von dem Presbyterium der
Kirchengemeinde aus wichtigem Grund abberufen
werden.
(5)  Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamt-
lich für die Stiftung tätig. Ihnen dürfen keine Vermö-
gensvorteile zugewendet werden.
(6)  Für die Einladung und die Durchführung der Sit-
zungen gelten die Bestimmungen der Kirchenordnung
für Leitungsorgane der Kirchengemeinden sinnge-
mäß.
(7)  Der Stiftungsrat tritt mindestens einmal jährlich
zusammen.

§ 8
Rechte und Pflichten des Stiftungsrates

Der Stiftungsrat hat im Rahmen dieser Satzung den
Willen der Stifter so wirksam wie möglich zu erfüllen.
Seine Aufgaben sind insbesondere
a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens ein-

schließlich der Führung von Büchern und der
Aufstellung des Jahresabschlusses, soweit dies
nicht dem Kreiskirchenamt des Kirchenkreises
Lüdenscheid-Plettenberg bzw. einer Mitarbeite-
rin oder einem Mitarbeiter des Kreiskirchenam-
tes übertragen ist,

b) die Beschlussfassung über die Verwendung der
Erträgnisse des Stiftungsvermögens,

c) die Fertigung eines ausführlichen Jahresberichtes
einschließlich des Nachweises der Mittelverwen-
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dung zur Vorlage an das Presbyterium der Kir-
chengemeinde und die Stifterinnen und Stifter,

d) die jährliche Einladung der Stifterinnen und Stif-
ter zu einer Zusammenkunft.

§ 9
Rechtsstellung des Presbyteriums

(1)  Unbeschadet der Rechte des Stiftungsrates wird
die Gesamtleitung der Stiftung von dem Presbyterium
der Kirchengemeinde wahrgenommen.
(2)  Dem Presbyterium bleiben folgende Rechte vor-
behalten:
a) Vertretung der Stiftung bei notariellen Erklärun-

gen. Bevollmächtigungen sind möglich,
b) Änderung der Satzung,
c) Auflösung der Stiftung,
d) Beratung und Beschlussfassung über Angelegen-

heiten von besonderer Wichtigkeit, die in ihrer
Bedeutung über die laufende Verwaltung der
Stiftung und ihres Vermögens hinausgehen.
Hierzu gehören alle Zustiftungen mit Auflage
(z. B. Grablegate) sowie alle aufsichtlich zu ge-
nehmigenden oder anzuzeigenden Angelegen-
heiten (z. B. Grundstücksangelegenheiten und
Erbschaften).

(3)  Entscheidungen des Stiftungsrates kann das Pres-
byterium der Kirchengemeinde aufheben, wenn sie
gegen diese Satzung, die Bestimmungen des Gemein-
nützigkeitsrechts oder andere Rechtsvorschriften ver-
stoßen.
(4)  Das Presbyterium der Kirchengemeinde und der
Stiftungsrat sollen sich um einvernehmliches Handeln
bemühen.

§ 10
Anpassung an veränderte Verhältnisse

Verändern sich die Verhältnisse derart, dass die Er-
füllung des Stiftungszwecks vom Stiftungsrat nicht
mehr für sinnvoll gehalten wird, so kann er einen neu-
en Stiftungszweck beschließen. Der Beschluss bedarf
einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des
Stiftungsrates und der Bestätigung durch das Presby-
terium der Kirchengemeinde. Der neue Stiftungs-
zweck hat gemeinnützig und evangelisch-kirchlich zu
sein und muss der Kirchengemeinde zugutekommen.

§ 11
Auflösung der Stiftung

Der Stiftungsrat kann dem Presbyterium der Kirchen-
gemeinde die Auflösung der Stiftung mit einer Mehr-
heit von drei Vierteln seiner Mitglieder vorschlagen,
wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den Stif-
tungszweck dauernd und nachhaltig zu erfüllen.

§ 12
Vermögensanfall bei Auflösung

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt das
Vermögen an die Kirchengemeinde Halver, die es un-
mittelbar und ausschließlich für Aufgaben der Kir-
chengemeinde zu verwenden hat.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsicht-
lichen Genehmigung durch das Landeskirchenamt der
Evangelischen Kirche von Westfalen, die auch für
Satzungsänderungen erforderlich ist, mit der Veröf-
fentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Halver, 8. Dezember 2009
Evangelische Kirchengemeinde Halver

Das Presbyterium
(L. S.) Dickel Schmidt Wieland

Genehmigung
In Verbindung mit den Beschlüssen des Presbyteriums
der Ev. Kirchengemeinde Halver vom 1. Oktober
2009, Beschluss-Nr. 3.2, und vom 8. Dezember 2009

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 20. Januar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Deutsch
Az.: 930.29-4104

Satzung
Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.

Vom 30. November 2007

Präambel
Der Verein „Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.“ hat sich in
der Wahrnehmung christlicher Verantwortung den
Dienst am Menschen im Sinne diakonischen Handelns
zur Aufgabe gemacht. Er wird damit in praktischer
Ausübung christlicher Nächstenliebe als Wesens- und
Lebensäußerung der Evangelischen Kirche tätig. In
dem Bewusstsein, dass sich Diakonie am wirksamsten
in gemeinsamer Verantwortung vollzieht, bündeln die
Evangelischen Kirchenkreise Arnsberg, Hamm, Soest
und Unna die diakonischen Aktivitäten der Kirchen-
kreise in dem Verein.

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Diakonie Ruhr-Hell-
weg e. V.“.

2. Er hat seinen Sitz in Meschede und ist unter der
Nummer VR 802 in das Vereinsregister beim
Amtsgericht Meschede eingetragen.

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2

Zweck und Aufgaben des Vereins
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung

und Erziehung, der Kinder-, Jugend- und Alten-
hilfe, der Behindertenhilfe, die Förderung des
Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstüt-
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zung hilfebedürftiger Personen im Sinne von § 53
der Abgabenordnung (AO).

2. Der Zweck des Vereins wird insbesondere ver-
wirklicht durch
a) Angebote der Erziehungs- und Beratungshilfe

sowie weiterer sozialer Dienste im Bereich
Kinder, Jugend und Familie,

b) die Errichtung und den Betrieb von Einrich-
tungen zur Kranken-, Alten- und Familien-
hilfe mit sonstigen Nebenbetrieben und flan-
kierenden Diensten,

c) Hilfen für ältere Menschen, wie Senioren-
büros, vorpflegerische Hilfen,

d) Hospizarbeit und Sterbebegleitung,
e) Hilfen für psychisch Kranke und Behinderte,

wie stationäre medizinische Rehabilitation
und betreutes Wohnen,

f) Hilfen für Wohnungslose und Suchtkranke,
wie Beratungsstellen und stationäre Einrich-
tungen, Frauenübernachtungsstellen, ambu-
lante medizinische Rehabilitation für Sucht-
kranke,

g) Beratungsdienste, wie Sozial- und Schuldner-
beratung, Migrationsberatung,

h) Maßnahmen und Beratungsangebote der Be-
schäftigungsförderung und beruflichen Qua-
lifizierung,

i) Bildungs- und Betreuungsangebote für Men-
schen aller Altersstufen,

j) Angebote und Vermittlung von Freizeit- und
Erholungsangeboten für hilfsbedürftige Per-
sonen im Sinne des § 53 AO,

k) Führung von gesetzlichen Betreuungen, Vor-
mundschaften und Pflegschaften.

3. Der Verein hat darüber hinaus folgende Aufgaben:
a) die Planung und Koordinierung von diakoni-

schen Aufgaben,
b) Vertretung der Diakonie als regionalem

Wohlfahrtsverband gegenüber den Partnern
der öffentlichen Hand und der freien Wohl-
fahrtspflege,

c) Förderung der Mitarbeitenden in der Diako-
nie,

d) Gewinnung, Begleitung und Förderung von
ehrenamtlich Mitarbeitenden,

e) Mitwirkung bei der Vorbereitung diakoni-
scher Sammlungen.

4. Der Vereinszweck kann gemäß § 58 Nr. 1 AO auch
verwirklicht werden durch Mittelbeschaffung
(z. B. durch Spendensammlungen etc.) zur Förde-
rung der Bildung und Erziehung, der Kinder-, Ju-
gend- und Altenhilfe, der Behindertenhilfe, des
Wohlfahrtswesens sowie der Unterstützung hilfe-
bedürftiger Personen durch andere steuerbegüns-
tigte Körperschaften oder durch Körperschaften
des öffentlichen Rechts.

5. Der Verein ist unter Beachtung der Vorschriften
der Abgabenordnung für steuerbegünstigte Kör-
perschaften zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des
Vereinszwecks dienen. Insbesondere darf er zu
diesem Zweck auch Gesellschaften und Einrich-
tungen gründen oder sich an ihnen beteiligen. Auch
kann er sich mit anderen diakonischen Trägern zu
einem Verbund zusammenschließen.

§ 3
Steuerbegünstigte Zwecke und

Verbandszugehörigkeit
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

2. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
gemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder kei-
ne Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.

4. Der Verein ist Mitglied des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche von Westfalen – Lan-
desverband der Inneren Mission e. V. – und da-
durch dem Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland als anerkanntem evangeli-
schen Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege
angeschlossen.

§ 4
Mitgliedschaft

1. Ordentliche Mitglieder des Vereins sind
a) der Kirchenkreis Arnsberg und die Kirchen-

gemeinden des Kirchenkreises Arnsberg,
b) der Kirchenkreis Hamm und die Kirchenge-

meinden des Kirchenkreises Hamm,
c) der Evangelische Kirchenkreis Soest und die

Kirchengemeinden des Evangelischen Kir-
chenkreises Soest,

d) der Kirchenkreis Unna und die Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises Unna.

2. Selbsthilfegruppen, Freundeskreise oder Förder-
vereine für diakonische Aufgaben können unge-
achtet ihrer Rechtsform, sofern sie steuerbegüns-
tigte Zwecke verfolgen, mit Gaststatus aufgenom-
men werden.

3. Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der
Verwaltungsrat auf Grund eines schriftlichen Auf-
nahmeantrags durch Beschluss. Die Ablehnung
der Aufnahme durch den Verwaltungsrat bedarf
keiner Begründung.

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem
Verein, der durch schriftliche Erklärung gegenüber
dem Verwaltungsrat mit einer Frist von drei Mo-
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naten zum Schluss eines Kalenderjahres erfolgen
kann.

5. Der Ausschluss von Gastmitgliedern kann durch
Beschluss des Verwaltungsrats mit einer Stimmen-
mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mit-
glieder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes er-
folgen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn ein Mitglied den Interessen des Vereins
zuwiderhandelt. Dem betroffenen Mitglied ist Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben.

6. Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben
werden. Die Mitgliederversammlung beschließt
über Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge.

§ 5
Pflichten der Vereinsmitglieder

1. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Arbeit des
Vereins zu fördern und das Bewusstsein der dia-
konischen Verpflichtung in der Kirche zu stärken.
Unter anderem haben sich die Kirchengemeinden
nach Kräften zu bemühen,
a) den jährlich stattfindenden „Tag der Diako-

nie“ zu veranstalten sowie
b) die Diakoniesammlungen durchzuführen und
c) sich an den sonstigen gemeinsamen Veran-

staltungen zu beteiligen.
2. Die Mitglieder informieren den Vorstand über ihre

Planungen für die diakonische Arbeit und geben
ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendi-
gen Auskünfte.

§ 6
Vereinsorgane

1. Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Verwaltungsrat,
c) der Vorstand.

2. Die Mitglieder des Vorstands müssen, die Mitglie-
der des Verwaltungsrats sollen einer Evangeli-
schen Kirche angehören, zumindest müssen sie
aber einer Kirche angehören, die Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland e. V. (ACK) ist.

3. Soweit sie ehrenamtlich für den Verein tätig sind,
haben sie Anspruch auf Erstattung ihrer tatsächlich
entstandenen Auslagen, soweit diese den Rahmen
des Üblichen nicht überschreiten. Hauptamtlich tä-
tige Vorstandsmitglieder erhalten eine angemesse-
ne Vergütung auf Grund eines Dienstvertrages
oder einer besonderen Vereinbarung.

4. Die Mitglieder der Organe sind verpflichtet, über
Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach vertrau-
lich oder als solche ausdrücklich bezeichnet wor-
den sind, dauernd, auch nach Ausscheiden aus dem
Amt, Verschwiegenheit zu bewahren.

5. Ein Diakonischer Corporate Governance Kodex ist
Grundlage der Arbeit des Vereins und des Zusam-
menwirkens seiner Organe.

§ 7
Die Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ
des Vereins.

2. Jedes ordentliche Mitglied entsendet eine Vertre-
terin in die Mitgliederversammlung, die zugleich
als Stimmrechtsbevollmächtigte fungiert. Darüber
hinaus soll von den Mitgliedern für den Fall der
Verhinderung der Stimmrechtsbevollmächtigten
eine Stellvertreterin benannt werden, die ebenfalls
an den Mitgliederversammlungen teilnehmen
kann.
Die Vertreterinnen müssen die Befähigung zum
Presbyteramt haben und sollen nicht in einem An-
stellungsverhältnis zum Verein stehen. Der Vor-
sitzenden der Mitgliederversammlung – im Ver-
hinderungsfall ihrer Stellvertreterin – sind die
benannte Stimmrechtsbevollmächtigte sowie ge-
gebenenfalls deren Vertreterin spätestens bis zu
Beginn einer Mitgliederversammlung mitzuteilen.
Diese Benennung gilt bis zur Neubenennung fort.

3. Die Kirchenkreise im Sinne des § 4 Ziffer 1 haben
jeweils drei Stimmen in der Mitgliederversamm-
lung. Mitgliedskirchengemeinden im Sinne des
§ 4 Ziffer 1 mit bis zu 5.000 Gemeindegliedern ha-
ben 1 Stimme, Mitgliedskirchengemeinden mit
mehr als 5.000 Gemeindegliedern haben zwei
Stimmen in der Mitgliederversammlung. Mitglie-
der mit Gaststatus können mit einer Person ohne
Stimmrecht an der Mitgliederversammlung teil-
nehmen.
Die auf jedes Mitglied entfallenden Stimmen wer-
den einheitlich durch die jeweilige Stimmrechts-
bevollmächtigte – im Verhinderungsfall durch ihre
Stellvertreterin – abgegeben.

§ 8
Einberufung und Beschlussfähigkeit

der Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte

für einen Zeitraum von vier Jahren eine Vorsitzen-
de sowie eine stellvertretende Vorsitzende. Die
Vorsitzende – im Verhinderungsfall ihre Stellver-
treterin – hat einmal jährlich die Mitgliederver-
sammlung einzuberufen und zu leiten. Mitglieder-
versammlungen sind grundsätzlich nicht öffent-
lich; Gäste können eingeladen werden.

2. Außerdem ist eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen, wenn es das Interesse
des Vereins erfordert, sowie dann, wenn es min-
destens zehn Prozent der ordentlichen Vereinsmit-
glieder im Sinne von § 4 Ziffer 1 schriftlich unter
Angabe des zu beratenden Gegenstandes verlan-
gen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung
ist innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung
von der Vorsitzenden bzw. in deren Verhinde-
rungsfall von ihrer Stellvertreterin einzuberufen.

3. Zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist mit
einer Frist von mindestens zwei Wochen unter
Mitteilung der Tagesordnung, des Tagungsortes
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und der Zeit einzuberufen. Die Einladung kann
schriftlich oder elektronisch erfolgen.

4. Bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen
beträgt die Ladungsfrist ebenfalls zwei Wochen.
Bei eilbedürftigen Angelegenheiten kann die La-
dungsfrist verkürzt werden, wenn dem kein or-
dentliches Mitglied im Sinne von § 4 Ziffer 1
schriftlich widerspricht.

5. Für die Berechnung der Frist zur Einladung von
Mitgliederversammlungen ist der Tag der Absen-
dung der Einladung maßgebend. Der Fristlauf be-
ginnt zwei Tage nach Aufgabe zur Post oder nach
Absendung, wobei für die Fristberechnung der Tag
der Versammlung nicht mitgerechnet wird.

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist
und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend
ist. Im Falle der Nichtbeschlussfähigkeit ist eine
neue Mitgliederversammlung auf einen Zeitpunkt
einzuberufen, der frühestens vierzehn Tage später
liegen darf. Diese Mitgliederversammlung ist dann
unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig.

7. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Tage vor
der Mitgliederversammlung bei der Vorsitzenden
schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung be-
antragen. Über Anträge auf Ergänzung der Tages-
ordnung entscheidet die Mitgliederversammlung
vor Eintritt in die Beratung.

8. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können an der
Mitgliederversammlung mit beratender Stimme
teilnehmen. Der Vorstand nimmt ebenfalls an der
Mitgliederversammlung teil. Die Mitgliederver-
sammlung kann die Teilnahme des Vorstands zu
einzelnen Tagesordnungspunkten ausschließen.

9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung
ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Sit-
zungsleiterin sowie von der Protokollführerin zu
unterzeichnen und jedem Vereinsmitglied binnen
acht Wochen nach der Versammlung zuzusenden
ist. Wird binnen weiterer vier Wochen nach dem
Versand kein Widerspruch gegen die Niederschrift
bei der Sitzungsleiterin oder beim Vorstand einge-
legt, gilt die Niederschrift als genehmigt. Darauf
ist bei der Übersendung hinzuweisen. Das Original
der Niederschrift ist in der Geschäftsstelle zu ver-
wahren.

§ 9
Zuständigkeit der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Grund-
sätze für die Arbeit des Vereins.

2. Sie ist zuständig für alle ihr durch Gesetz und diese
Satzung zugewiesenen Aufgaben, soweit sie nicht
dem Verwaltungsrat oder dem Vorstand obliegen.
Insbesondere ist sie zuständig für die:
a) Wahl und Abberufung der Mitglieder des

Verwaltungsrats,
b) Entgegennahme des Jahresberichts des Vor-

stands sowie Beschlussfassung zu dem vom

Verwaltungsrat festgestellten und von der
Abschlussprüferin geprüften Jahresabschluss
und über die Verwendung des Jahresergeb-
nisses,

c) Entlastung des Verwaltungsrats,
d) Entlastung des Vorstands auf Vorschlag des

Verwaltungsrates,
e) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mit-

gliedsbeiträge,
f) Änderung der Satzung,
g) Beschlussfassung über die Auflösung des

Vereins.
3. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder zur

Auflösung des Vereins bedürfen der in den §§ 16
und 17 vorgesehenen qualifizierten Mehrheiten.
Im Übrigen entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der bei der Abstimmung anwesenden
bzw. ordnungsgemäß vertretenen Mitglieder.
Stimmenthaltungen werden zur Feststellung der
Mehrheit nicht mitgezählt.

4. Es wird grundsätzlich offen abgestimmt, sofern
kein Mitglied bzw. keine Vertreterin eines Mit-
glieds geheime Abstimmung beantragt und die
Mitgliederversammlung dies beschließt.

§ 10
Der Verwaltungsrat

1. Dem Verwaltungsrat gehören als geborene Mit-
glieder die Superintendentinnen und die Diakonie-
beauftragten der Kirchenkreise Arnsberg, Hamm,
Soest und Unna an.

2. Ferner gehören dem Verwaltungsrat jeweils zwei
von der Mitgliederversammlung aus dem Bereich
der Kirchenkreise Arnsberg, Hamm, Soest und Un-
na zu wählende sachkundige Personen an. Bei der
Besetzung des Verwaltungsrates soll auf ein aus-
gewogenes Verhältnis von Theologinnen/Theolo-
gen und Nichttheologinnen/Nichttheologen sowie
von Männern und Frauen geachtet werden.

3. Der Verwaltungsrat kann zwei weitere fachkundi-
ge Mitglieder hinzuwählen.

4. Die zu wählenden Verwaltungsratsmitglieder wer-
den für die Dauer von vier Jahren gewählt. Wie-
derwahl ist zulässig. Eine Abberufung vor Ablauf
der Wahlperiode ist nur aus wichtigem Grunde
möglich. Die gewählten Mitglieder können durch
schriftliche Erklärung zurücktreten. Scheidet ein
gewähltes Mitglied vorzeitig aus, soll die Mitglie-
derversammlung an ihrer Stelle für den Rest der
Amtszeit ein neues Mitglied wählen.

5. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte für die
Dauer von vier Jahren eine Vorsitzende und eine
stellvertretende Vorsitzende. Wiederwahl ist zu-
lässig.

6. Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nicht zu-
gleich dem Vorstand angehören, Vorstandsmit-
glieder nicht zugleich dem Verwaltungsrat. Sie
dürfen in keinem Beschäftigungsverhältnis zum
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Verein oder zu einer Gesellschaft oder Einrichtung
stehen, an der der Verein beteiligt ist oder die er
betreibt.

7. Die Mitglieder des Verwaltungsrates führen ihr
Amt als Ehrenamt. Sie haften gegenüber dem Ver-
ein nur für solche Schäden, die durch vorsätzliche
oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen ihrer-
seits entstanden sind.

§ 11
Einberufung und Beschlussfassung

des Verwaltungsrats
1. Der Verwaltungsrat tritt nach Bedarf, in der Regel

jedoch vierteljährlich zu einer Sitzung zusammen.
Er wird von der Vorsitzenden – im Verhinderungs-
fall durch ihre Stellvertreterin – unter Einhaltung
einer Frist von mindestens einer Woche schriftlich
oder elektronisch unter Angabe von Tagesordnung
und Tagungsort eingeladen. Für die Berechnung
der Frist ist in jedem Fall der Tag der Absendung
der Einladung maßgeblich. Der Fristlauf beginnt
zwei Tage nach Aufgabe zur Post, wobei für die
Fristberechnung der Tag der Sitzung nicht mitge-
rechnet wird.
In Eilfällen kann auf die Einhaltung der Ladungs-
frist verzichtet werden, wenn kein Verwaltungs-
ratsmitglied dem widerspricht. Der Verwaltungs-
rat muss ferner unverzüglich einberufen werden,
wenn es von mindestens zwei seiner Mitglieder
unter Angabe des zu beratenden Gegenstandes
schriftlich bei der Vorsitzenden beantragt wird.

2. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn er
ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder, darunter die Vorsitzende
oder ihre Stellvertreterin, anwesend ist. Die Be-
schlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher
Stimmenmehrheit der in der Sitzung anwesenden
Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen werden zur
Feststellung der Mehrheit nicht mitgezählt.

3. Ausnahmsweise kann die Vorsitzende – im Ver-
hinderungsfall ihre Stellvertreterin – den Mitglie-
dern bestimmte Punkte zur Beschlussfassung im
schriftlichen Verfahren (auch per Telefax oder
E-Mail) übersenden. Dieses ist nur zulässig, wenn
kein Verwaltungsratsmitglied diesem Verfahren
widerspricht. Die Antworten der Mehrheit der Ver-
waltungsratsmitglieder müssen innerhalb einer
Woche nach Versand der Anfrage bei der Vorsit-
zenden – im Verhinderungsfall bei ihrer Stellver-
treterin – vorliegen. Das Ergebnis der Beschluss-
fassung und die Beteiligung daran sind in der
nächsten Sitzung bekannt zu geben und in die Nie-
derschrift aufzunehmen.

4. Über jede Sitzung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das zumindest den Tag der Sitzung, die Namen der
Anwesenden und die gefassten Beschlüsse enthal-
ten muss. Auf Antrag ist ein Verlaufsprotokoll zu
erstellen. Das Protokoll ist von der Sitzungsleiterin
und der Protokollführerin zu unterzeichnen und al-
len Mitgliedern des Verwaltungsrats binnen drei
Wochen nach der Sitzung in Abschrift zuzusenden.

Über die Genehmigung des Protokolls ist auf der
folgenden Sitzung zu beschließen. Das Original ist
in der Geschäftsstelle zu verwahren.

5. Verwaltungsratssitzungen sind, sofern nicht an-
ders beschlossen wird, grundsätzlich vertraulich
und nicht öffentlich. Der Vorstand nimmt an den
Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender
Stimme teil, sofern der Verwaltungsrat seine Teil-
nahme zu einzelnen Tagesordnungspunkten nicht
ausschließt. Die Vorsitzende der Mitgliederver-
sammlung ist zu den Sitzungen des Verwaltungs-
rats einzuladen und kann mit beratender Stimme
daran teilnehmen.

§ 12
Aufgaben und Zuständigkeit des Verwaltungsrats
1. Der Verwaltungsrat überwacht, begleitet und berät

den Vorstand bei seiner Arbeit. Dazu gehören die
Wahrung der diakonischen Grundausrichtung so-
wie die Kontrolle der Strategie, Planung und der
Ziele des Vereins. Der Verwaltungsrat beteiligt
sich nicht am operativen Geschäft und greift nicht
in die unmittelbare Führung der laufenden Ge-
schäfte ein.

2. Dem Verwaltungsrat obliegen die ihm durch diese
Satzung zugewiesenen Aufgaben. Insbesondere
obliegt ihm die:
a) Berufung und Abberufung der Vorstandsmit-

glieder sowie Abschluss, Änderung und Kün-
digung ihrer auf die Vorstandstätigkeit bezo-
genen Dienstverträge oder besonderer Ver-
einbarungen,

b) Erlass und Änderung einer Geschäftsordnung
für den Vorstand und Beschlussfassung zu
den nach der Geschäftsordnung zustim-
mungsbedürftigen Geschäften,

c) Geltendmachung von Ersatzansprüchen, die
dem Verein gegen Vorstandsmitglieder zu-
stehen,

d) Genehmigung des vom Vorstand zu Beginn
des Wirtschaftsjahres aufgestellten Wirt-
schafts- und Investitionsplans,

e) Einwilligung zum Erwerb, zur Veräußerung
oder Belastung von Grundstücken oder
grundstücksgleichen Rechten,

f) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses,
g) Einwilligung zur Aufnahme von Krediten ab

einer in der Geschäftsordnung für den Vor-
stand festzulegenden Höhe, soweit diese nicht
bereits im Wirtschafts- und Investitionsplan
enthalten sind,

h) Einwilligung zu sonstigen Verpflichtungsge-
schäften ab einer in der Geschäftsordnung für
den Vorstand festzulegenden Höhe, soweit
diese nicht bereits im Wirtschafts- und Inves-
titionsplan enthalten sind,

i) Wahl und Beauftragung einer Wirtschaftsprü-
ferin oder einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft als Abschlussprüferin,
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j) Beschlussfassung über die Gründung, Über-
nahme oder Auflösung von Gesellschaften
oder die Beteiligung an Gesellschaften sowie
über die Veräußerung von Beteiligungen da-
ran,

k) Beschlussfassung über die Übernahme wei-
terer Aufgaben durch den Verein, soweit es
sich dabei um steuerbegünstigte Zwecke im
Sinne der Abgabenordnung handelt und dazu
keine Satzungsänderung erforderlich ist, so-
wie über die Beendigung bestehender Aufga-
ben.

3. Beim Abschluss von Vorstandsverträgen nach Zif-
fer 2 Buchstabe a, bei der Durchsetzung der An-
sprüche nach Ziffer 2 Buchstabe c und bei der Be-
auftragung nach Ziffer 2 Buchstabe i vertritt die
Vorsitzende des Verwaltungsrats – im Verhinde-
rungsfall ihre Stellvertreterin – den Verein.

§ 13
Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht in der Regel aus einer haupt-
amtlichen Person. Der Vorstand wird vom Ver-
waltungsrat befristet, in der Regel für die Dauer
von sechs Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

2. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, kann
der Verwaltungsrat ein Vorstandsmitglied zur Vor-
sitzenden oder Sprecherin wählen. Die Zuständig-
keiten im Vorstand werden im Rahmen einer Ge-
schäftsordnung für den Vorstand geregelt, die vom
Verwaltungsrat erlassen wird.

§ 14
Vertretung und Geschäftsführung

1. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich im Sinne von § 26 BGB, wobei
jedes Vorstandsmitglied im Außenverhältnis allein
vertretungsberechtigt ist. Besteht der Vorstand aus
mehreren Personen, kann der Verwaltungsrat im
Rahmen der Geschäftsordnung für den Vorstand
die Vertretungsmacht im Innenverhältnis dahin-
gehend beschränken, dass die Vorstandsmitglieder
bestimmte Rechtsgeschäfte oder Arten von
Rechtsgeschäften nur gemeinsam abschließen dür-
fen.

2. Vorstandsmitglieder sind partiell von den Be-
schränkungen des § 181 BGB für Rechtsgeschäfte
des Vereins mit anderen gemeinnützigen Organi-
sationen befreit. Darüber hinaus kann der Verwal-
tungsrat durch Beschluss Vorstandsmitglieder für
ein einzelnes konkretes Rechtsgeschäft von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

3. Zu den Aufgaben des Vorstands gehört insbeson-
dere die
a) Führung der Geschäfte des Vereins unter Be-

achtung der Gesetze, der Satzung, der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung und des
Verwaltungsrats sowie unter Beachtung kauf-
männischer Grundsätze und Sorgfalt in eige-
ner Verantwortung,

b) gewissenhafte und sparsame Verwaltung des
Vereinsvermögens und der sonstigen Mittel,

c) Führung von Büchern nach den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Buchführung und die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses einschließ-
lich eines Lageberichts,

d) Einstellung und Entlassung von Mitarbeiten-
den; der Vorstand ist Dienstvorgesetzte aller
angestellten Mitarbeitenden des Vereins,

e) regelmäßige Information des Verwaltungs-
rats über die allgemeine Lage und die wirt-
schaftliche Entwicklung des Vereins sowie
über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle.

§ 15
Diakoniekonferenzen

1. Die Diakoniekonferenzen sind das Bindeglied zwi-
schen dem Verein und den Kirchengemeinden. Zur
Diakoniekonferenz laden die Diakoniebeauftrag-
ten der Kirchenkreise im Sinne von § 4 Ziffer 1 in
Abstimmung mit dem Vorstand Vertreterinnen der
Kirchengemeinden sowie andere interessierte Mit-
glieder ein.

2. Diakoniekonferenzen dienen dem Austausch zwi-
schen institutioneller Diakonie und Gemeindedia-
konie. Sie finden mindestens einmal jährlich statt.

3. Diakoniekonferenzen sind einzuberufen, wenn
mindestens vier Kirchengemeinden eines Kirchen-
kreises im Sinne von § 4 Ziffer 1 dieses unter An-
gabe des Beratungsgegenstandes gegenüber der
Diakoniebeauftragten schriftlich erklären.

§ 16
Satzungsänderungen

1. Satzungsänderungen können von der Mitglieder-
versammlung nur mit einer Stimmenmehrheit von
zwei Dritteln der bei der Beschlussfassung anwe-
senden Mitglieder beschlossen werden.

2. In der Einladung zur Mitgliederversammlung ist
auf die beabsichtigte Satzungsänderung hinzuwei-
sen. Der Text der Satzungsänderung ist der Einla-
dung beizufügen.

3. Der Vorstand ist ermächtigt, rein redaktionelle Sat-
zungsänderungen, die vom Vereinsregister oder
vom Finanzamt verlangt werden, selbstständig
vorzunehmen.

4. Satzungsänderungen können nur im Einverneh-
men mit dem Verwaltungsrat des Diakonischen
Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Leitung der Evangelischen Kirche von
Westfalen erfolgen.

§ 17
Auflösung des Vereins

1. Ein Beschluss über die Auflösung des Vereins
kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehr-
heit von zwei Dritteln der bei der Beschlussfassung
anwesenden bzw. ordnungsgemäß vertretenen
Mitglieder beschlossen werden. Sind weniger als
die Hälfte aller Vereinsmitglieder anwesend bzw.
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ordnungsgemäß vertreten, ist eine neue Mitglie-
derversammlung einzuberufen. Der Termin für die
erneute Mitgliederversammlung muss mindestens
14 Tage später als der erste liegen. Die zweite Mit-
gliederversammlung beschließt ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen bzw. vertretenen
Mitglieder mit einer Stimmenmehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

2. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Weg-
fall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt das
nach Abwicklung der Verbindlichkeiten verblie-
bene Vereinsvermögen zu gleichen Teilen an die
Kirchenkreise Arnsberg, Hamm, Unna und Soest
in ihrer Eigenschaft als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften, die das verbleibende Vermögen aus-
schließlich und unmittelbar für gemeinnützige und
mildtätige Zwecke im Sinne des § 2 im Einzugs-
bereich des Vereins zu verwenden haben.

3. Der Beschluss über die künftige Verwendung des
verbliebenen Vereinsvermögens bedarf der Ge-
nehmigung des zuständigen Finanzamtes. Ferner
ist § 16 Ziffer 4 zu beachten.

§ 18
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung wurde von der Mitglieder-
versammlung am 30. November 2007 beschlossen und
tritt mit Eintragung der Satzungsänderung ins Ver-
einsregister in Kraft.
Die Satzung ist im Amtsblatt der EKvW (KABl.) zu
veröffentlichen.

Einvernehmen
„Die Kirchenleitung stellt das Einvernehmen her mit
der Satzung des Diakonie Ruhr-Hellweg e. V. vom
30. November 2007 mit der Maßgabe, in der ersten
Hälfte 2010 die Gespräche noch einmal aufzunehmen,
um die Frage der Mitgliedschaft im Diakonie Ruhr-
Hellweg e. V. satzungsmäßig abschließend zu klären.“
Beschluss der Kirchenleitung der Evangelischen Kir-
che von Westfalen am 22. Januar 2010 gemäß § 9
Nr. 1 Buchstabe a des Diakoniegesetzes der EKvW,
§ 7 Absatz 3 Satz 1 der Satzung des Diakonischen
Werkes der EKvW – Landesverband der Inneren Mis-
sion e. V. –.

Bielefeld, 29. Januar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 240.4-2100

Urkunden

Vereinigung
der Ev. Kirchengemeinde Raumland

und der Ev. Kirchengemeinde
Weidenhausen

Nach Anhörung der Beteiligten wird gemäß Artikel 6
Absatz 2 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche
von Westfalen Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die Evangelische Kirchengemeinde Raumland und
die Evangelische Kirchengemeinde Weidenhausen –
beide Kirchenkreis Wittgenstein – werden zu einer
Kirchengemeinde vereinigt. Die neu gebildete Kir-
chengemeinde erhält den Namen „Evangelische Kir-
chengemeinde Raumland“.
Der Bekenntnisstand der Evangelischen Kirchenge-
meinde Raumland ist evangelisch-reformiert (Heidel-
berger Katechismus).

§ 2
Die 1. und 2. Pfarrstelle der bisherigen Ev. Kirchen-
gemeinde Raumland werden 1. und 2. Pfarrstelle und
die 1. Pfarrstelle der bisherigen Ev. Kirchengemeinde
Weidenhausen wird 3. Pfarrstelle der neu gebildeten
Kirchengemeinde.

§ 3
Die Ev. Kirchengemeinde Raumland ist Rechtsnach-
folgerin der Ev. Kirchengemeinde Raumland und der
Ev. Kirchengemeinde Weidenhausen.

§ 4
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2010 in Kraft.

Bielefeld, 17. November 2009
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Deutsch
Az.: 010.11-54N1

Die Vereinigung der Ev. Kirchengemeinde Raumland
und der Ev. Kirchengemeinde Weidenhausen, beide
Kirchenkreis Wittgenstein, wurde durch Urkunde der
Bezirksregierung Arnsberg vom 28. Januar 2010 –
Az.: 48.03 – staatlich genehmigt.
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Pfarramtliche Verbindung
der Ev. Kirchengemeinde

Altenbochum-Laer
und der Ev. Kirchengemeinde Harpen

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die Ev. Kirchengemeinde Altenbochum-Laer und die
Ev. Kirchengemeinde Harpen, beide Ev. Kirchenkreis
Bochum, werden mit Wirkung vom 1. März 2010
pfarramtlich verbunden. Die 2. Pfarrstelle der Ev. Kir-
chengemeinde Altenbochum-Laer wird gemeinsame
Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Altenbochum-
Laer und der Ev. Kirchengemeinde Harpen.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle wird von den Presbyte-
rien beider Kirchengemeinden nach den Bestimmun-
gen des Pfarrstellenbesetzungsrechts vorgenommen.

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. März 2010 in Kraft.

Bielefeld, 9. Februar 2010

Evangelische Kirche von Westfalen
Das Landeskirchenamt

In Vertretung
(L. S.) Dr. Hoffmann
Az.: 302.1-2328/02

Aufhebung
der 5. Pfarrstelle der

Ev. Elias-Kirchengemeinde Dortmund

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
In der Ev. Elias-Kirchengemeinde Dortmund, Kir-
chenkreis Dortmund-West, wird die 5. Pfarrstelle auf-
gehoben.

§ 2

Die Urkunde tritt am 1. März 2010 in Kraft.

Bielefeld, 9. Februar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Hoffmann
Az.: 302.1-2803/05

Aufhebung
der 2. Pfarrstelle der

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haspe

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haspe, Kirchen-
kreis Hagen, wird die 2. Pfarrstelle aufgehoben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. März 2010 in Kraft.

Bielefeld, 9. Februar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Hoffmann
Az.: 302.1-3319/02

Aufhebung
der 1. Pfarrstelle

der Ev.-Luth. St.-Stephans-
Kirchengemeinde Vlotho

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
In der Ev.-Luth. St.-Stephans-Kirchengemeinde Vlo-
tho, Kirchenkreis Vlotho, wird die 1. Pfarrstelle auf-
gehoben.

§ 2
Die Urkunde tritt am 1. März 2010 in Kraft.

Bielefeld, 9. Februar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Hoffmann
Az.: 302.1-5319/01

Bestimmung des Stellenumfanges
der 1. Kreispfarrstelle

des Kirchenkreises Schwelm

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 1. Kreispfarrstelle des Kirchenkreises Schwelm
wird als Pfarrstelle bestimmt, in der auch einge-
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schränkter pfarramtlicher Dienst wahrgenommen
werden kann.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe
des Kirchengesetzes über die kreiskirchlichen Pfarr-
stellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
1985 (KABl. S. 172).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. März 2010 in Kraft.

Bielefeld, 16. Februar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Hoffmann
Az.: 302.2-4700/01

Bestimmung des Stellenumfanges
der 2. Pfarrstelle

der Ev. Kirchengemeinde Raumland

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 2. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Raumland,
Kirchenkreis Wittgenstein, wird als Pfarrstelle be-
stimmt, in der auch eingeschränkter pfarramtlicher
Dienst wahrgenommen werden kann.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. 1953 S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. Februar 2010 in Kraft.

Bielefeld, 19. Januar 2010
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Hoffmann
Az.: 302.1-5420/02 (neu)

Bekanntmachungen

Nachwahlen betreffend die
Spruchkammer II (reformiert)

der Evangelischen Kirche
von Westfalen

in Lehrbeanstandungsverfahren

Landeskirchenamt Bielefeld, 01.02.2010
Az.: 091.2
Das nachstehend benannte Mitglied der Spruchkam-
mer II (reformiert) der Lehrbeanstandungskammer der
Evangelischen Kirche von Westfalen ist von der Lan-
dessynode 2009 für die verbleibende Amtszeit bis No-
vember 2012 nachgewählt worden:

Spruchkammer II reformiert

Stellvertretender Professor Dr. Plasger, Georg
Professor

Heizkosten für Dienstwohnungen
mit Sammelheizung aus

dienstlichen Versorgungsleitungen

Landeskirchenamt Bielefeld, 25.01.2010
Az.: 805.0-9511
Haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eine Dienst-
wohnung, auf die die Bestimmungen der nordrhein-
westfälischen Dienstwohnungsverordnung (DWVO)
Anwendung finden, so richtet sich der von ihnen zu
tragende Heizkostenbeitrag nach § 13 Absätze 1 bis 4
DWVO, wenn die Heizung der Dienstwohnung an ei-
ne Sammelheizung angeschlossen ist, die auch zur
Heizung von Diensträumen dient. Dies gilt gemäß
§ 13 Absatz 5 DWVO nicht, wenn die verbrauchte
Wärme durch Wärmemesser festgestellt werden kann;
in diesem Fall ist § 12 DWVO entsprechend anzu-
wenden.
Nachstehend geben wir die für den Abrechnungszeit-
raum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 vom Bun-
desministerium der Finanzen festgelegten Kostensät-
ze (20. Januar 2010, Internet: www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/service/Dienstleistungen für die Verwal-
tung) bekannt. Sie sind der Endabrechnung für den
Abrechnungszeitraum 2008/2009 zugrunde zu legen.

Energieträger € je m² Wohnfläche
fossile Brennstoffe,
§ 26 Absatz 1 Satz 2 DWV 12,97
Fernwärme
und übrige Heizungsarten 13,81

Der Heizkostenbeitrag, der sich nach den vorstehen-
den Kostensätzen ergibt, ist nach Maßgabe des § 14
Absatz 1 DWVO auch für die Abrechnung des von den
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tragenden Ent-
gelts für die Warmwasserversorgung aus dienstlichen
Versorgungsleitungen maßgebend. Kann die für die
Erwärmung des Wassers notwendige Energie durch
Messvorrichtungen ermittelt werden, ist auch hier § 12
DWVO entsprechend anzuwenden.
§§ 13 und 14 DWVO sind nach den am 1. April 2000
in Kraft getretenen Pfarrdienstwohnungsbestimmun-
gen ggf. auch für die Pfarrdienstwohnungen entspre-
chend anzuwenden. Ist eine Pfarrdienstwohnung an
eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der auch an-
dere nicht zu Wohnzwecken dienende Räume versorgt
werden, so sind gemäß Nr. 11 Absatz 4 DBPfDWV
(KABl. 1999 S. 266) die Kosten für die Heizung und
die Warmwasserversorgung nach §§ 13 und 14
DWVO zu berechnen, wenn in der Pfarrdienstwoh-
nung noch keine Messeinrichtung installiert ist oder
die Installation einer Messeinrichtung unverhältnis-
mäßig hohe Kosten erfordern würde. Bei dieser Be-
rechnung der Heizungs- und Warmwasserversor-
gungskosten ist die Pfarrdienstwohnung, abweichend
von § 13 Absatz 3 DWVO, mit einer Wohnfläche von
höchstens 156 m² zu berücksichtigen.

Wechsel von Aufsichtsratmitgliedern
der Aufbaugemeinschaft Espelkamp

Landeskirchenamt Bielefeld, 04.01.2010
Az.: 806.512/01
Gemäß § 52 Absatz 2 des GmbH-Gesetzes wird für
die Aufbaugemeinschaft Espelkamp, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, folgende Bekanntmachung
veröffentlicht:

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Frau Sigrid Koeppinghoff (Vorsitzende),
Ltd. Ministerialrätin im Ministerium für Bauen und
Verkehr des Landes NRW, Düsseldorf;

Herr Klaus Winterhoff (stellv. Vorsitzender),
Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Westfa-
len, Bielefeld;

Herr Thomas Bringmann,
Ministerialrat im Finanzministerium des Landes
NRW, Düsseldorf;

Herr Dr. Hans-Tjabert Conring,
Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche von
Westfalen, Bielefeld;

Herr Karl Jasper,
Ltd. Ministerialrat im Ministerium für Bauen und Ver-
kehr des Landes NRW, Düsseldorf;

Herr Dr. Wolfgang Teske,
Vizepräsident im Diakonischen Werk der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland e. V., Stuttgart.

Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist:
Frau Margot Best,
Ministerialrätin im Finanzministerium des Landes
NRW, Düsseldorf.
Die Geschäftsführung der
Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH
Im Walde 1, 32339 Espelkamp

Personalnachrichten

Ordinationen
Pfarrerin z. A. Sandra F e d e l e r  am 31. Januar 2010
in Meinerzhagen-Valbert.

Berufungen
Pfarrer Rainer Dirk B e r g m a n n zum Pfarrer des Ev.
Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, 9. Kreis-
pfarrstelle;
Pfarrerin Angelika O b e r b e c k m a n n zur Pfarrerin
der Ev. Kirchengemeinde Westerkappeln, 2. Pfarrstel-
le, Kirchenkreis Tecklenburg;
Pfarrer Frank R e e s e zum Pfarrer des Ev. Kirchen-
kreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, 8. Kreispfarrstel-
le;
Pfarrerin Sigrid R e i h s zur Pfarrerin des Kirchen-
kreises Schwelm, 1. Kreispfarrstelle;
Pfarrerin Katrin R i n g zur Pfarrerin der Ev. Kirchen-
gemeinde Borghorst-Horstmar, 2. Pfarrstelle, Ev. Kir-
chenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken;
Pfarrerin Ute W e i n m a n n zur Pfarrerin des Kir-
chenkreises Bielefeld, 11. Kreispfarrstelle.

Fortsetzung des Dienstes
Pfarrer Jörg H o f f m a n n - P e t z o l d, Kirchenkreis
Siegen, mit Wirkung vom 1. Februar 2010 bei der Ev.
Kirche im Rheinland;
Pfarrerin Jutta P e t z o l d, Kirchenkreis Siegen, mit
Wirkung vom 1. Februar 2010 bei der Ev. Kirche im
Rheinland.

Todesfälle
Pfarrer i. R. Kurt M i e l k e, zuletzt Pfarrer in der Ev.
Kirchengemeinde Resse, Kirchenkreis Gelsenkirchen
und Wattenscheid, am 28. Dezember 2009 im Alter
von 70 Jahren;
Pfarrer i. R. Hans Joachim S e i f e r t , zuletzt Pfarrer
in der Ev. Kirchengemeinde Hamm über Marl, Kir-
chenkreis Recklinghausen, am 14. Dezember 2009 im
Alter von 87 Jahren.
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Kirchenmusikalische Prüfungen
Die Urkunde B über die Anstellungsfähigkeit hat er-
halten:
als B-Kirchenmusiker
Alexander M o s e l e r , 45711 Datteln.

Stellenangebote

Pfarrstellen

Gemeindepfarrstellen, für die Bewerbungen an die
Presbyterien über die Superintendentin/den Su-
perintendenten des jeweiligen Kirchenkreises zu
richten sind:
I. Kirchengemeinden mit Luthers Katechismus
2. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Coesfeld, Ev.
Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, zum 1. April
2010;
2. Pfarrstelle der Ev. Erlöser-Kirchengemeinde Iser-
lohn, Ev. Kirchenkreis Iserlohn, zum 1. August 2010;
4. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ver-
smold, Kirchenkreis Halle, zum 1. August 2010.
II. Kirchengemeinden mit dem Heidelberger Ka-
techismus
2. Pfarrstelle der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Deuz,
Kirchenkreis Siegen, zum 1. März 2010.
Gemeindepfarrstelle, bei denen das Landeskir-
chenamt von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch
macht:
Kirchengemeinde mit dem Heidelberger Katechis-
mus
2. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Erndtebrück,
Kirchenkreis Wittgenstein, zum 1. März 2010.
Bewerbungen sind über den Superintendenten des
Kirchenkreises an das Landeskirchenamt, Postfach
10 10 51, 33510 Bielefeld, zu richten.

Pfarrstellen der EKD

Auslandspfarrdienst
in Rio de Janeiro, Brasilien

Für den Auslandspfarrdienst in der Evangelischen
Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien
(IECLB) mit Dienstsitz in Rio de Janeiro sucht die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zum
1. August 2010 für die Dauer von zunächst sechs Jah-
ren

eine Pfarrerin/einen Pfarrer
Die Martin-Luther-Gemeinde im Zentrum von Rio de
Janeiro, die vor mehr als 180 Jahren von deutschen
Auswanderern gegründet wurde, möchte einerseits
weiterhin für deutschsprachige Christen offen sein,
andererseits den sozialen und kulturellen Herausfor-
derungen mitten in einer lateinamerikanischen Groß-
stadt entsprechen.
Im Leben der Gemeinde bildet neben den Gottesdiens-
ten, der Diakonie und den verschiedenen altersspezi-
fischen Gruppen die Kirchenmusik (Orgelkonzerte,
Kirchenchor) einen Schwerpunkt.
Die Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin/einen Pfar-
rer mit pastoraler und ökumenischer Kompetenz, die/
der bereit und fähig ist, in Zusammenarbeit mit ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den viel-
fältigen Anforderungen in Rio de Janeiro gerecht zu
werden. Eine gemeindenahe und zeitgemäße Verkün-
digung in deutscher und portugiesischer Sprache so-
wie ein ökumenisch offenes, aber erkennbar lutheri-
sches Profil werden erwartet.
Zum Profil der/des gewünschten Pfarrerin/Pfarrers ge-
hört außerdem, dass sie/er
- sehr gute portugiesische Sprachkenntnisse hat,
- über Erfahrung in parochialer Großstadtarbeit ver-

fügt und bereit ist, die arme Bevölkerung einzube-
ziehen,

- für moderne Musik offen ist und musische Fähig-
keiten hat,

- die Traditionen der Gemeinde achtet,
- Geschick für die Organisation und Motivation der

Gruppen von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen mitbringt und Leitungserfahrungen hat und

- zur Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und
Institutionen der IECLB sowie mit dem ökumeni-
schen Umfeld bereit ist.

Die Pfarrstelle wird durch Gemeindewahl, Berufung
durch die IECLB und EKD-Entsendung besetzt. Ge-
sucht wird eine Pfarrerin/ein Pfarrer mit öffentlich-
rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der
EKD und mit mehrjähriger Leitung eines Gemeinde-
pfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach den Be-
stimmungen der IECLB und der Entsendungsbeihil-
feverordnung der EKD. Leben Sie in einer Familie,
möchten wir Ihren Ehepartner/Ihre Ehepartnerin eben-
falls kennenlernen, weil ein mehrjähriger Auslands-
aufenthalt von dem Ehepartner bzw. der Ehepartnerin
mitgetragen werden muss. Bei Bedarf wird zu Beginn
der Dienstzeit ein Intensivkurs zum Erlernen der por-
tugiesischen Sprache angeboten.

Bewerbungsfrist: 15. März 2010.
Weitere Informationen und Ausschreibungsunterla-
gen erhalten Sie bei:
Evangelische Kirche in Deutschland, Kirchenamt
der EKD, Tel.: 0511 2796-224, Postfach 21 02 20,
D-30402 Hannover, E-Mail: lateinamerika@ekd.de.
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Rezensionen

GDD e. V.:
„Datenschutzgerechte

Datenträgerentsorgung nach dem Stand
der Technik“

Rezensent: Reinhold Huget
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, DATA-
KONTEXT, Frechen 2009, 2. neu bearbeitete und
erweiterte Auflage, 60 Seiten, DIN A4, broschiert,
29 €, ISBN 978-3-89577-535-2
Die Thematik „datenschutzgerechte Datenträgerent-
sorgung“ ist auch für kirchliche Stellen von großem
Interesse, denn sensible personenbezogene Daten sind
nicht nur in der täglichen Arbeitswelt sehr diskret zu
behandeln, sondern auch dann, wenn sie entsorgt wer-
den sollen. „Aus den Augen, aus dem Sinn“; was pas-
siert mit Adress- und Bankdaten, Meldewesen- und
Kirchenbuchdaten, Patientendaten usw., wenn sie
nicht mehr gebraucht werden? Immer wieder werden
in der Praxis Fälle bekannt, wonach Dritten das zu
entsorgende Material zugänglich war. Dies hatte für
die betroffenen Institutionen zumindest einen spürba-
ren Imageschaden zur Folge.
Das zur Entsorgung anstehende Material (Papier, Fil-
me, Chipkarten, USB-Sticks, CD-ROMs und DVDs,
Festplatten usw.) enthält häufig personenbezogene
Daten, im Bereich der Diakonie regelmäßig auch sen-
sible Patientendaten. Die kirchlichen Datenschutzbe-
stimmungen verlangen von den in kirchlichen Stellen
verantwortlichen Personen sicherzustellen, dass die
ihnen anvertrauten Daten von Gemeindegliedern, Mit-
arbeitenden, Patienten usw. nicht zum Nachteil der
Betroffenen missbraucht werden können.
Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung
e. V. (GDD) hatte einen Arbeitskreis eingerichtet, der
sich umfassend mit der „sicheren Datenträgerentsor-
gung“ beschäftigt hatte und seine Ergebnisse nun der
Allgemeinheit in Form einer 60-seitigen Arbeitshilfe
zugänglich macht. Die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung
des Stands der Technik und der bei ihrer Durchführung
entstehenden Kosten ein Schutzniveau gewährleisten,
das den vom Entsorgungsprozess ausgehenden Risi-
ken und der Art der zu schützenden Daten angemessen
ist. Auf dieser Basis werden für papierne und sonstige
Datenträger unterschiedliche Sicherheitsstufen defi-
niert und Vorschläge zur sachgerechten Vernichtung
– möglichst im Rahmen eines IT-Sicherheitskonzepts
– unterbreitet. Der Entsorgungsprozess läuft in der
Regel arbeitsteilig ab, sodass die Verantwortungsab-
grenzung zwischen der kirchlichen Stelle (Auftragge-
ber) und dem Dienstleister (Auftragnehmer) klar zu
regeln und ggf. auch nachhaltig zu kontrollieren ist. In
einem eigenen Kapitel wird die Datenträgerentsor-
gung als Auftragsdatenverarbeitung beschrieben, und
in der Anlage findet sich ein Vertragsmuster, das in
geringem Umfang dem kirchlichen Recht anzupassen
ist (z. B. Kontrollrecht der Beauftragten für den Da-

tenschutz). Positiv ist bei dem Werk herauszustellen,
dass die Autoren sich in einem besonderen Kapitel der
Datenträgervernichtung bei Berufs- und Amtsgeheim-
nissen (z. B. Ärzte, Angehörige der Heilberufe, Mit-
arbeitende in Beratungsstellen, für die § 203 StGB und
die jeweilige Berufsordnung gilt) annehmen. Es wer-
den ausführlich die Voraussetzungen bezogen auf die
„Offenbarung personenbezogener Daten“ beschrie-
ben, da einerseits auf Grund der zu wählenden höheren
Schutzklasse für die Daten höherwertige Vernich-
tungsverfahren als üblich auszuwählen und anderer-
seits strengere Regelungen für die Vernichtung durch
den Auftragnehmer zu beachten sind. Die Arbeitshilfe
wird abgerundet durch eine ausführliche Checkliste
über wichtige gesetzliche Aufbewahrungspflichten
und -fristen.
Mit dieser von der GDD e. V. herausgegebenen Ar-
beitshilfe wird den verantwortlichen Personen der
kirchlichen Stellen, vor allem aber deren Betriebsbe-
auftragten und örtlich Beauftragten für den Daten-
schutz ein empfehlenswerter Leitfaden an die Hand
gegeben, der es ihnen ermöglicht, die Entsorgungs-
prozesse gesetzestreu und sicher zu gestalten.

Paul Bernhard Rothen:
„Das Pfarramt

Ein gefährdeter Pfeiler
der europäischen Kultur“

Rezensentin: Petra Wallmann
LIT Verlag, Münster 2009, 456 Seiten, broschiert,
24,90 €, ISBN 978-3-643-80026-8
Der Autor, Dr. Paul Bernhard Rothen, arbeitete acht
Jahre als Gemeindepfarrer in Zweisimmen im Berner
Oberland, seit 17 Jahren ist er Münsterpfarrer in Basel
und Leiter des Evangelischen Studienhauses, außer-
dem Vizepräsident des Schweizerischen Pfarrvereins.
Seine unmittelbare Kenntnis der Höhen und Tiefen
pfarramtlicher Praxis und seine theologisch-existen-
zielle Auseinandersetzung mit der Pfarrerrolle bilden
merklich den Hintergrund für eine differenzierte Deu-
tung des Pfarramtes.
Der theologisch durchaus anspruchsvolle Text ist –
insbesondere für Pfarrer und Pfarrerinnen – deshalb
interessant, weil die spezifischen Erfahrungen, Nöte
und auch Aporien des Pfarramtes analysiert und einer
theologischen Klärung zugeführt werden. Am Schluss
versteht die Leserin ihre pfarramtliche Existenz bes-
ser, wenn auch das Buch – besonders spürbar im Ka-
pitel über das Pfarrhaus – stark von der Perspektive
des männlichen Pfarrers bestimmt ist.
Ausgehend von den rasanten Veränderungen in der
gegenwärtigen Kultur, die dazu führten, dass der Pfar-
rer vom „verfemten zum bedeutungslosen“ Wesen
wurde, stellt Rothen in seiner Einleitung fest, dass im
theologischen Wissenschaftsbetrieb das Bemühen
fehle, „die Erkenntnisse der unterschiedlichen theolo-
gischen Fachgebiete zusammen mit den kirchenrecht-
lichen und berufspraktischen Vorgaben zu einem kon-
sistenten Verständnis des Pfarramtes zu bündeln“
(S. 6).
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Dieser Aufgabe stellt der Autor sich und will in Ab-
grenzung zum katholischen Amtsverständnis, dessen
Pfeiler seines Erachtens der biblischen Rückfrage
nicht standhalten, herausarbeiten, was sich auf Grund
des biblischen Zeugnisses über das Phänomen Pfarr-
amt sagen oder nicht sagen lässt.
Dabei geht er mit Eduard Schweizer davon aus, dass
das Neue Testament „keine Ordnung definiert, die für
das Leben der christlichen Kirche mit innerer Not-
wendigkeit gegeben wäre“ (S. 14). Das Pfarramt je-
denfalls lässt sich aus dem Neuen Testament nicht be-
gründen. Weil die evangelischen Kirchen sich dem
Schriftprinzip verpflichtet fühlen, verzichteten die Re-
formatoren darauf, eine spezifisch kirchliche Ordnung
aufzurichten, sondern vertrauten sich den herrschen-
den Ordnungsmustern ihrer Zeit an.
Im ersten Teil stellt Rothen Erkenntnisse aus pasto-
raltheologischen Entwürfen von Ernst Lange, Man-
fred Josuttis, Fritz und Christian Schwarz, Pierre-Lui-
gi Dubied und Isolde Karle zusammen und hält Wei-
terführendes fest. Im zweiten Teil werden biblische,
geschichtliche, soziale und kulturelle Aspekte des
Phänomens „Pfarramt“ herausgearbeitet.
Dabei ist zunächst überraschend, dass Rothen den
„Amtsnimbus“, seine materiellen und juristischen
Sonderstellungen und das besondere Entgegenkom-
men der Menschen nicht in dem Auftrag der Wortver-
kündigung sieht, denn daran sind viele in vielfältiger
Weise beteiligt, sondern im Privileg der Sakraments-
verwaltung. Um die Sakramente herum legt sich ein
Kranz anderer Amtshandlungen.
Die Sakramente dienen der Einheit der Gemeinde, wie
Paulus es auch in 1. Korinther 1, 12–17 entfaltet. Die
Rede von der „Verwaltung der Sakramente“ beruht auf
1. Korinther 4, 1. Paulus beschreibt sein eigenes Wir-
ken und das des Petrus und des Apollos: „Dafür halte
uns jedermann: für Christi Diener und Haushalter der
Geheimnisse Gottes.“ Auch die reformierten Theolo-
gen Bucer, Calvin und Bullinger entfalten ihr Amts-
verständnis auf der Grundlage von 1. Korinther 4, 1.
Die Sakramente und in ihrem Gefolge die Amtshand-
lungen werden unabhängig von der sozialen Stellung
allen zuteil, und dafür steht der Pfarrer. Er ist allen
verpflichtet.
Das Pfarramt in seiner historischen Ausprägung ist ei-
ne Ordnungsmacht, insbesondere infolge der Refor-
mation richten kirchliche Ämter ein Mindestmaß an
Ordnung auf. Kirchliche Ämter formen sich bis heute
im Wechselspiel mit der politischen Rechtsordnung.
Auch hier überrascht Rothen, wenn er theologisch das
Pfarramt im Sinne von Römer 13 als gute Ordnungs-
macht Gottes versteht. Ordnung und Mächte bringen
nichts zum Gedeihen, sondern können nur Raum
schaffen für andere Kräfte. Durch dieses Verständnis
wird dem Pfarrer die Möglichkeit eröffnet, „sein Amt
mit einer unverkrampften Offenheit für die Ordnungs-
muster seiner Zeit anzunehmen und es in den engen
Grenzen, die ihm von den Zeitumständen gegeben
sind, zu festigen, aber auch hier und dort umzugestal-
ten“ (S. 202). Der Pfarrer erhält seine Macht nicht aus

der Eigenart des göttlichen Gnadenworts oder aus der
inneren Notwendigkeit des Glaubens, sondern er hat
teil an den Mächten, die beitragen zur Welterhaltung
Gottes.
Das Ordinationsgelübde der Pfarrer als Innenseite des
Amtes begründet den Anspruch auf die ganze Person.
Ein Pfarrer, der dem Evangelium dienen will, kann das
nicht nur funktional, mit dem Expertenwissen eines
Schriftgelehrten tun, er muss auch Jünger Jesu werden.
Das kann beamtenrechtlich nicht eingefordert werden.
Allerdings: „Die Liebe zu den Übertretern des Geset-
zes wird amtlich repräsentiert von einem Menschen,
der zumindest dem äußeren Anschein nach den For-
derungen des Gesetzes nachlebt“ (S. 249).
Mithilfe der Analyse von Foucault versucht Rothen
die Frage der Klärung zuzuführen, welche wichtige
Funktion das Pfarramt für die Gesamtgesellschaft
(„Pfeiler der Kultur“) eingenommen hat und noch ein-
nimmt.
Unter dem Begriff des „Hirtendienstes“ geht es um
„Stärkung der Persönlichkeit, um die Erfahrung, dass
ein Mensch in seiner Verlorenheit gesucht und geliebt
ist“ (S. 286).
Indem das Feld des Religiösen in den westlichen Völ-
kern von den Sakramenten Christi belegt wird und
diese Sakramente von den Pfarrern verwaltet werden,
„erhält die religiös zurückhaltende, auf eine vernünf-
tige Verständigung bedachte Kultur der liberalen Ge-
sellschaft eine unscheinbare Stütze“ (S. 353).
Unter dem Stichwort „Binden und Lösen“ und in Ver-
bindung mit Matthäus 18, 18 entfaltet Rothen, dass es
eine Hauptschwierigkeit für den Pfarrer sei, „die Re-
alität dessen zu benennen, was die biblischen Schriften
mit dem Wort von der ‚Sünde‘ umfangen, so dass diese
Rede aufschreckt, ohne ins moralistische Fahrwasser
zu münden“ (S. 412).
Dabei geht es um den moralisch-ethischen Zusam-
menhalt gegen zwischenmenschliche Gleichgültig-
keit, um das Ringen um ein klärendes Wort, das Un-
recht benennt und es sozial einzugrenzen versucht.
Damit leistet er einen Beitrag, dass sich die Gesell-
schaft sich nicht auflöst in moralischen Relativismus.
Rothen schließt mit dem Fazit, das Amt als Amt sei
nicht kreativ, es schaffe weder Vertrauen noch Liebe.
Wenn aus dem Wirken etwas Gutes entstehen soll,
dann ist persönliche Hingabe gefordert. Unterstützend
wirkt dabei Freundschaft in Form eines freien kolle-
gialen Miteinanders. Gott begabt Menschen mit dem
Willen und den nötigen Gaben, sodass sie sich im Amt
bewähren und aus ihm etwas machen, „das im Getrie-
be der Zeit Gottes Wort Gehör verschafft“ (S. 409).
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Lamya Kaddor, Rabeya Müller,
Harry Harun Behr (Hrsg.):

„Saphir 5/6
Lehrerkommentar zum Religionsbuch
für junge Musliminnen und Muslime“

Rezensent: Christian Fabritz
Kösel-Verlag, München 2009, 256 Seiten, 26,95 €,
ISBN 978-3-466-50785-6
Zu dem ersten Band (Jgst. 5/6) von „Saphir“, dem
neuen Religionsbuch für Musliminnen und Muslime
– s. Rezension im KABl. 2009 S. 19 – ist nun der Leh-
rerkommentar erschienen.
Wie bereits in der genannten Rezension des Schüler-
bandes herausgestellt, handelt es sich um ein moder-
nes Lehrwerk, dessen religionspädagogische Konzep-
tion völlig auf der Höhe der Zeit ist und deshalb auch
für den evangelischen oder katholischen Religionsun-
terricht viel Anregendes zu bieten vermag.
Der Lehrerkommentar zu „Saphir“ (im DIN-A4-For-
mat) will „informierend, inspirierend und entlastend“
sein (Vorwort, S. 3). Diesen Anspruch löst das Werk
rundum sehr gut ein.
Zu Beginn werden Aufbau und Konzeption bzw. die
damit verbundenen unterrichtlichen Möglichkeiten
anhand von drei exemplarisch ausgewählten Doppel-
seiten des Schülerbandes sehr übersichtlich und erhel-
lend vorgestellt und erläutert (S. 12–17).
Den größten Teil des Lehrerkommentars machen na-
turgemäß die Angebote zu den einzelnen „Saphir“-
Kapiteln aus. So bietet der Lehrerkommentar – der
Struktur des Schülerbandes folgend – jeweils zunächst
einen Kapitelüberblick, dann sinnvoll und klar geglie-
dert zu den einzelnen (Doppel-)Seiten Sachinformati-

onen, didaktische Perspektiven und Anregungen für
den Unterricht. Am Ende eines jeden Kapitels werden
kopierfertige Arbeitsblätter angeboten.

Gute Serviceelemente sind weiter das Register der In-
fokästen (S. 240), detaillierte Informationen zur Um-
schrift arabischer Wörter in „Saphir“ (S. 240 f.) sowie
ein Muster einer Einladung zu einem Elternabend, bei
dem die Arbeit mit dem Religionsbuch „Saphir“ vor-
gestellt wird (in deutscher und türkischer Sprache,
S. 242 f.). Auch bei diesem Element zeigt sich sehr
positiv, welchen Anspruch die Autorinnen und Auto-
ren mit dem Unterricht, für den sie ihr Lehrwerk er-
stellen, verbinden.

Ein kopierfertiges Methodenlexikon im DIN-A5-For-
mat bietet die im Religionsunterricht der Jgst. 5 und 6
gängigen Methoden für die Hand der Schülerinnen
und Schüler und stellt so eine weitere unterrichtsprak-
tische Unterstützung dar.

Das, was schon beim Schülerband als Anspruch und
Konzeption von „Saphir“ zu erkennen war, bestätigt
sich hier: Die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen
und Schüler, die als Lernende ernst genommen wer-
den, wird mit der islamischen Tradition wechselseitig
verschränkt. Die Inhalte werden durchgängig auf ho-
hem Niveau und anspruchsvoll dargeboten.

Gerade jungen Kolleginnen und Kollegen – aber nicht
nur ihnen! – in den Fächern „Islamkunde“, „Islami-
scher Religionsunterricht“ und „Islamunterricht“ –
das Vorwort (S. 3) geht kurz auf die Akzentsetzungen,
die mit der unterschiedlichen Benennung des jeweili-
gen Unterrichtsfachs verbunden sind, ein – bietet der
Lehrerband in der Tat eine Begleitung, die informie-
rend, inspirierend und entlastend ist.
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